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ZUSAMMENFASSUNG

Migration ist Realität in Deutschland – insbesondere vor Ort, in den Kommunen. Die Zu- 
und Abwanderung von Personen mit Migrationserfahrung bietet deutschen Kommunen 
große Chancen, zum Beispiel um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken oder das eigene 
Verwaltungshandeln zu verbessern und vielfaltsgerechter zu gestalten. Dabei stehen sie 
vor der Herausforderung, sowohl den unterschiedlichen Bedürfnissen neu angekommener 
Menschen mit Blick auf Wohnraum, Kinderbetreuung, Beschulung, Eingliederung in den 
lokalen Arbeitsmarkt oder Gesundheitsversorgung gerecht zu werden als auch den derzeiti-
gen Veränderungen des politischen und diskursiven Klimas zu begegnen.

Insbesondere der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022 zwang mehrere 
Millionen Menschen, Schutz im Ausland zu suchen, darunter in Deutschland. Kommunen 
waren dadurch in einen Stresstest versetzt, der zu Reflexionen anregte. Diesen Prozess ha-
ben wir wissenschaftlich begleitet. Ziel war es, lokale Erfahrungen und Wahrnehmungen 
der Akteur:innen aus Verwaltung und Zivilgesellschaft, die eine zentrale Rolle in den Kom-
munen in der Unterstützung des Ankommens und der Integration von Schutzsuchenden 
(nicht nur aus der Ukraine) spielen, zu sammeln und zu analysieren – um sie dann mit Vetre-
ter:innen der Kommunen im Rahmen einer Dialogreihe zu diskutieren. Daraus formulierten 
diese gemeinsam die hier im Bericht vorgestellten politischen Handlungsempfehlungen, um 
kommunale Integrationsarbeit zu stärken und resilienter zu gestalten.

Stichworte:  Lokale Integrationspolitik, Infrastrukturen des Ankommens, Krise, Kommunale 
Resilienz, Flucht, Teilhabe
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ZENTRALE ERGEBNISSE 

• Resiliente (Infra-)Strukturen ermöglichen eine bedarfsgerechte und nachhaltige 
Integrationsarbeit mit dem Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am 
öffentlichen Leben zu fördern. Dies ist auch dann leistbar, wenn krisenhafte Ereig-
nisse den Druck auf die lokale Gesellschaft und Kommunalverwaltungen erhöhen.

• Kommunale Resilienz umfasst somit die Bereitstellung sozialer Infrastrukturen 
des Ankommens und der Daseinsvorsorge für die gesamte Wohnbevölkerung. 
Aufgrund der hohen Zahl von Neuzugewanderten sehen sich die beteiligten Kom-
munen, in urbanen genauso wie in ländlichen Räumen, mit Kapazitätsengpässen 
konfrontiert, die die Ankommensprozesse dieser Zugewanderten in verschiedenen 
Bereichen erschweren. Dazu zählen: 

• die Sicherstellung eines qualitativ adäquaten, bedarfsgerechten und aus-
reichenden Angebots in Kernbereichen wie Wohnen, Kinderbetreuung, Bil-
dung, Beschulung, Weiterbildung und Qualifizierung, 

• ebenso wie integrationsspezifische Angebote zur Orientierung in Deutsch-
land, zum Beispiel zur Unterstützung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und 
beim Erlernen der Sprache.

• Um die Schaffung qualitativ guter Infrastrukturen in den Kommunen durch besse-
re Management-Strukturen und Prinzipien (auch Governance genannt) zu fördern, 
haben die Studienteilnehmenden eine Reihe von Gelingensbedingungen identifi-
ziert. Dazu zählen:

• eine Wahrnehmung von Migration und Integration als Chance und Integ-
rationsarbeit als Gestaltungsaufgabe in Gesellschaft, Kommunalpolitik und 
-verwaltung (Haltung), 

• die Konzeption holistischer Ansätze, die von einem gemeinsamen Integrati-
onsverständnis über verschiedene Verwaltungseinheiten hinweg getragen 
werden (Kommunikation), 

• sowie eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft (insbeson-
dere Migrant:innenorganisationen), um belastbare und aktivierbare Netz-
werke für den Bedarfsfall zu schaffen und zielgruppengerechte Angebote in 
der kommunalen Integrationsarbeit entwickeln zu können (Vernetzung).

• Darauf aufbauend wurden zur Erreichung dieser Ziele folgende politische Hand-
lungsempfehlungen formuliert:
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Gerichtet an die Bundes- und Länderebene 

1. Der politische Diskurs zu Flucht, Migration und Integration sollte konstruktiv, fak-
tenbasiert und lösungsorientiert geführt werden.

2. Integration sollte als dauerhafte (staatlich finanzierte) Aufgabe, die zentral für die 
Ausgestaltung unserer Zukunft ist, anerkannt und aufgewertet werden.

3. Die Anliegen von Kommunen sollten mehr Gehör in politischen Debatten und Ent-
scheidungsprozessen finden.

Gerichtet an Kommunen

1. Integration sollte als Chance zur Gestaltung unserer Zukunft verstanden werden – 
um mit kommunalen Angeboten bereits bestehende Kompetenzen und Potenziale 
von Menschen mit Migrationsgeschichte stärken, statt sich auf (teils stereotypi-
sierte) Defizite zu fokussieren. 

2. Die Effizienz kommunaler Integrationsarbeit sollte weiterhin gestärkt wer-
den, durch Bündelung von Ressourcen und Verantwortlichkeiten genauso 
wie durch Stärkung von Netzwerken als integrale Bestandteile kommunaler 
Integrationsarbeit.
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1. Einleitung
Das Zuwanderungsgeschehen sowie dessen Zuspitzung durch Migrationsbewegungen, wie sie in 
Deutschland 2015/16 und wieder seit 2022 mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine statt-
findet, wirken sich direkt auf Kommunen aus. Hier kommen Menschen an, erhalten Schutz, orientie-
ren sich und finden Arbeit, Wohnungen und soziale Kontakte. In diesem Prozess der Neuorientierung 
kommt Kommunalverwaltungen eine zentrale Rolle zu. Ihre Fähigkeit, ihr Wille und ihre Kapazitäten 
entscheiden, wie gut die Ankommens- und Integrationsprozesse gelingen. Dabei setzen gesamtgesell-
schaftliche Herausforderungen, die weit über das Thema Integration hinausgehen (wie etwa kleiner 
werdende finanzielle Spielräume, langsame Digitalisierungsprozesse oder Fachkräftemangel), auch 
Kommunalverwaltungen unter großen Druck. Nichtsdestotrotz besteht bei ihnen der Wunsch, dass 
Zuwanderung und das Zusammenleben aller gelingen. Letzteres scheint umso wichtiger im Lichte der 
derzeitigen Veränderungen des politischen und diskursiven Klimas, in dem die Themen Integration 
und Migration zunehmend negativ konnotiert werden und es an einer konstruktiven und zugewand-
ten Perspektive fehlt.

Dabei sehen viele Personen, die nach Deutschland kommen, darunter auch Geflüchtete, sowohl den län-
gerfristigen Verbleib an einem Ort als auch Umzüge innerhalb Deutschlands, oder eine Rückkehr in die 
Heimat als eine reale Perspektive für sich. Auf solche unterschiedlichen Lebensentwürfe müssen resiliente 
Kommunen mithilfe entsprechender Ressourcen, Strukturen und Kenntnisse flexibel reagieren. Dafür be-
darf es, aus früheren Ereignissen zu lernen und neue zu antizipieren: Nur so können Kommunen die Bedürf-
nisse Neuzugewanderter, darunter auch Menschen mit besonderen Schutzbedarfen, schnell erkennen und 
diesen Gruppen bedarfsgerechte Angebote der Daseinsvorsorge und der Orientierung machen. 

Vor diesem Hintergrund fragt unser Projekt: Welche Kapazitäten können Kommunen in die freiwillige 
Aufgabe Integration1 investieren? Wieviel Spielraum besteht bei der Bereitstellung von Wohnraum 
oder Kinderbetreuungsplätzen? Wer verfolgt die hauptamtliche Koordinierung der unverzichtbaren 
Ehrenamtsnetzwerke, wenn auch in der Verwaltung Personalmangel herrscht? Die bisherigen Rah-
menbedingen erschweren nicht nur eine konstruktive und langfristige kommunale Integrationsarbeit, 
sondern rücken den Fokus weg von den Chancen, die Migration und Integration für unsere Gesell-
schaft bieten, hin zu einem problematisierenden Diskurs.

Mit anderen Worten: Wie kann gutes Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft gestaltet wer-
den? Dazu untersuchte das Projekt „Nach der Krise ist vor der Krise: Resilienz der Kommunen angesichts 
der Herausforderungen der Flucht, Rückkehr und zirkulärer Migration“ von Mai 2023 bis März 2024 die 
bisherigen Erfahrungen und Strategien verschiedener Akteur:innen auf lokaler Ebene in deren Integrati-
onsarbeit. Es förderte zudem den Austausch zwischen ausgewählten deutschen Kommunen in Bezug auf 
die Handlungsbereiche Wohnen, Kita/Schule sowie Weiterbildung/Arbeitsmarkt. Außerdem beschäftigte 
sich das Projekt mit strukturellen Fragen von Finanzierung, Integrationskonzepten und lokalen Netzwer-
ken (siehe Appendix 2, Methodik) – denn „mit anderen in den Dialog zu treten, ist immer sinnvoll, denn es 
hilft, stets das große Ganze im Auge zu behalten“ (Teilnehmende aus München). 

Innerhalb dieser dialogischen Austauschformate, die als Denk- und Inspirationsräume verstanden 
wurden, formulierten die teilnehmenden Kommunen Handlungsansätze für eine bedarfsgerechte 
Integration von Zugewanderten. Integration wurde in den Workshops nicht als „Anpassungsdruck“ an 

1   Laut Bogumil et al. (2024) ist Integrationspolitik als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen zu verstehen. Dies 
bedeutet, dass Kommunen sich bestimmter Aufgaben annehmen müssen (beispielsweise Unterbringung), die jeweilige 
Organisationsform oder die personellen und finanziellen Ressourcen, die dafür eingeplant sind, ihnen dabei selbst überlassen ist 
(zu den verschiedenen Aufgaben von Kommunen im Handlungsfeld Migration und Integration siehe auch Kühn et al. 2024).
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1. Einleitung

die Ankommenden formuliert, sondern als Anforderung mit „gesamtsystemischer Bedeutung“ an die 
aufnehmende Gesellschaft (siehe auch Kühn et al. 2024).

Der hier vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Projekts zusammen. Wir beginnen 
mit einer Definition der Schlüsselbegriffe Krise und Resilienz und der Kontextualisierung der derzei-
tigen Zuwanderung aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022, die 
den Ausgangspunkt des Projekts darstellte. Schließlich widmet sich der Bericht dem, was aus Sicht der 
beteiligten Vertreter:innen aus den Kommunalverwaltungen und der Zivilgesellschaft nötig ist, um auf 
mit Zuwanderung und Flucht, Integration und möglicher Rückkehr verbundene Herausforderungen 
auf lokaler Ebene adäquat zu reagieren. Dazu diskutieren wir im ersten Schritt wie Ankommens-Inf-
rastrukturen gestaltet sind (das sog. Was der Resilienz, siehe auch Glorius et al. 2021), um nachhal-
tige Teilhabe zu fördern. Hierzu zählen die Angebote, auf die Zugewanderte im Ankommensprozess 
zugreifen können, um sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Im zweiten Schritt fokussieren wir 
die Gelingensbedingungen dieser Strukturen (das sog. Wie der Resilienz; ebd.), im Sinne der Rezepti-
vität der aufnehmenden Gesellschaft, die als Fähigkeit und Willen zur Aufnahme und Integration von 
Ankommenden definiert wird. Wir enden mit einer Reflexion zu den Voraussetzungen kommunaler 
Resilienz und nachhaltiger sozialer Teilhabe, um sogenannte systemische Resilienz, also nachhaltige 
Veränderungen, zu erreichen. Dazu strukturierten die folgenden Leitfragen unsere Arbeit: 

• Welche flexiblen und praktikablen Lösungen, zum Beispiel für Orientierung und grundstän-
dige Versorgung von Migrant:innen, wurden schon entwickelt und inwiefern können diese 
anderen Kommunen Inspiration bieten? 

• Welche Strukturen brauchen Kommunen, um trotz dieser vielfältigen Herausforderungen 
dauerhaft gut für Migration und Integration aufgestellt zu sein, um auch in Krisenzeiten ef-
fektiv auf Bedürfnisse von Zugewanderten eingehen zu können? 

Unser Projekt konzentrierte sich dabei auf elf Kommunen in elf Bundesländern (siehe Abbildung 1 
und Steckbriefe Appendix 1), die je nach Größe, Lage in den west- und ostdeutschen Bundeslän-
dern, demografischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren variieren, um ein möglichst breites 
Bild der Bedingungen in Deutschland zu zeigen. Die Auswahl und damit das Bild sind dennoch nicht 
repräsentativ.

Dabei zeichnen sich die Metropolen Berlin und München sowie die Universitätsstandorte und regio-
nalen Zentren Halle (Saale), Osnabrück und Saarbrücken durch ihre diversen Stadtgesellschaften aus. 
In Berlin beispielsweise haben etwa 40 Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte, während in 
München circa die Hälfte der Einwohner:innen selbst migriert ist oder Angehörige hat, die zugewan-
dert sind. In Berlin, mit knapp vier Millionen Einwohner:innen die größte Stadt Deutschlands, leben 
um die 50.000 aus der Ukraine geflüchtete Personen (siehe Senatskanzlei Berlin 2024). Etwa 25.000 
Menschen kommen in München unter (Loerzer 2024), bei einer Gesamteinwohner:innen-Zahl von 
etwa 1,5 Millionen Einwohner:innen. Halle (Saale), das mit 240.000 Einwohner:innen als kleinere 
Großstadt gilt, hat über 4.500 Menschen aufgenommen (siehe Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt 2024). In der Großstadt Osnabrück leben 170.000 Menschen, darunter circa 
2.700 aus der Ukraine geflüchtete Personen (Fays 2024), in Saarbrücken mit 185.000 Einwohner:innen 
etwa 2.500 Geflüchtete aus der Ukraine (Landeshauptstadt Saarbrücken 2024).

Die ostdeutschen Mittelstädte Neubrandenburg (ca. 65.000 Einwohner:innen) im Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte und Cottbus (ca. 100.000 Einwohner:innen) im Landkreis Spree-Neiße sind 
schrumpfende Kommunen, die durch sozioökonomische Herausforderungen und eine erstarkende po-
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Abbildung 1 Teilnehmende Kommu-

nen

litische Rechte gekennzeichnet sind. Sie sind bei einer alternden Bevölkerung vergleichsweise geringer 
migrantisch geprägt. Dies ist teils auf die Abwanderung von durch die DDR angeworbenen Vertragsar-
beiter:innen aus den 1960er Jahren zurückzuführen, denen adäquate Integrationsperspektiven fehlten 
(Poutros 2021). Dennoch hat sich dieses Bild in beiden Regionen seit 2015 ein Stück weit gewandelt, 
da Zugewanderte mittlerweile circa ein Zehntel der Wohnbevölkerung ausmachen. Cottbus hat im 
Jahr 2022 circa 1.500 Menschen (Glucroft & Witting 2022), der Landkreis Mecklenburgische Seenplat-
te etwa 1.400 Personen aus der Ukraine aufgenommen (Dpa-infocom 2022). 

Abbildung 1 Teilnehmende Kommunen

Anmerkung: Die Untersuchung konzentrierte sich auf elf Kommunen in elf Bundesländern: der Hauptstadt Berlin, vier Kommunen in 
den ost- und sechs Kommunen in den westdeutschen Bundesländern. Dazu zählten die Großstädte München, Halle (Saale), Saarbrücken 
und Osnabrück, die Mittelstädte Neubrandenburg, Cottbus, Ingelheim am Rhein, Rottenburg am Neckar und Gummersbach sowie der 
Landkreis Wartburgkreis.

Auch die kleineren Gemeinden entwickeln sich zu kulturell vielfältigeren, moderat wachsenden Ge-
meinschaften. Ingelheim am Rhein im Landkreis Mainz-Bingen (ca. 35.000 Einwohner:innen) und 
Gummersbach im Oberbergischen Kreis (ca. 51.000 Einwohner:innen) verzeichnen aktuell etwa 10 
Prozent der Wohnbevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte. Im Landkreis Mainz-Bingen leben derzeit 
280 aus der Ukraine geflüchtete Menschen (Kreisverwaltung Mainz-Bingen 2024); in Gummersbach 
sind in der ersten Phase des Krieges 2022 etwa 350 Personen aus der Ukraine aufgenommen wor-
den (Notbohm 2022). In der Gemeinde Rottenburg (ca. 45.000 Einwohner:innen) leben bereits etwa 
20.000 Menschen mit Migrationsgeschichte, aus 120 verschiedenen Ländern (ca. 38 Prozent der Be-
völkerung); davon 1.800 Geflüchtete aus der Ukraine (Rudolf 2023). Der Wartburgkreis – Kreisstadt 
Bad Salzungen – als größter Landkreis Thüringens (ca. 160.000 Einwohner:innen, davon Stadt Eisenach 
mit 42.610 Einwohner:innen) hat bis 2023 circa 2.300 ukrainische Geflüchtete aufgenommen und seit 
2018 seinen Anteil ausländischer Wohnbevölkerung verdoppelt (Wagner 2024).
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2. Hintergrund: Flucht aus der Ukraine als Krisenmoment?

2. Hintergrund: Flucht aus der Ukraine als Krisenmoment?

Kommunen sind „Orte des Ankommens, an denen Integration stattfindet“ (Teilnehmende aus Ingel-
heim am Rhein) – so sinngemäß nicht nur der O-Ton der teilnehmenden Kommunen unserer Studie, 
sondern auch das Argument aus der einschlägigen Fachliteratur, die sich mit der Handlungsmacht auf 
lokaler Ebene und deren Rolle auseinandersetzt, Integrationspolitik von vor Ort voranzutreiben (dazu 
u. a. Zapata-Barrero 2023). Kommunen sind deutlich näher an den Bedarfen der Betroffenen als die 
übergeordneten politischen Ebenen (Lacroix & Spencer 2022)2 und somit Brennglas struktureller Her-
ausforderungen und Chancen einer funktionierenden Integrationspolitik.

Eine gelungene Integrationspolitik bedarf adäquater Ressourcen und Strukturen zur Reaktion auf 
sogenannte Krisenmomente. In der Stadtforschung unter dem Stichwort Resilienz diskutiert, kann 
darunter die „Fähigkeit eines Systems [zu verstehen sein], auch unter dem Einfluss externer Schocks 
und Störungen zentrale Funktionen aufrechtzuerhalten“ (Birkmann et al. 2013: 18; auch Christmann 
et al. 2016). Dabei geht es einerseits um die Fähigkeit eines Systems, auf plötzliche, kritische Verän-
derungen zu reagieren, Schocks zu absorbieren, oder sich daran zu adaptieren (El Arabi 2022; Pot et 
al. 2023). Lernprozesse sind hier integraler Bestandteil (Van Assche et al. 2021; Birkmann et al. 2013; 
Zapata-Barrero 2023). Wie von der OECD formuliert, bedeutet Resilienz eine Standhaftigkeit, Anpas-
sungs- und Wandlungsfähigkeit von Systemen, sodass diese unabhängig von Herausforderungen be-
stehen und sich entfalten können (Figueiredo et al. 2018). Wie gut dies gelingt, ist vor allem auch eine 
Frage von Ressourcen (siehe u.a. Klug 2021). 

Der Moment der sogenannten Krise, also einer Zuspitzung von Trends oder gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, lenkt den Blick hierbei auf die Funktionalität, Stressresistenz und Fähigkeit bestehender 
Systeme, auf komplexe, und gleichzeitig unerwartete Situationen zu reagieren und gegebenenfalls 
Innovationsprozesse anzustoßen (siehe Knirsch & Haaf 2023). Kurzfristige Reaktionen auf einen Kri-
senmoment, wie zum Beispiel die spontane Wiederbelebung von bestehenden Netzwerken oder die 
Einrichtung von Ad-hoc-Initiativen, kann als situierte Resilienz verstanden werden. Kommt es zur Neu-
organisation von Arbeitsabläufen oder Arbeitsweisen durch die angestoßenen Lernprozesse, sprechen 
wir von struktureller Resilienz. 

Unter systemischer Resilienz ist ein umfassender und dauerhafter Wandel des Systems zu verstehen 
(siehe Triandafyllidou & Yeoh 2023), um den sogenannten Krisenmodus, ein Agieren von Krise zu 
Krise, zu verlassen, und stattdessen flexible und reaktionsfähige Strukturen in „ruhigen Zeiten“ aus-
zubauen. Damit versteht sich das Konzept der Resilienz nicht nur als Antwort auf Krisenphänomene, 
sondern auch auf andauernde Stresssituationen (siehe Klug 2021). Da Ereignisse, wie der Ausbruch 
eines Krieges und dadurch entstehende Fluchtmigration, oder auch einer globalen Pandemie (wie 
COVID-19), recht unvorhersehbar eintreten können (siehe Kühn et al. 2024), wünschen sich unsere 
teilnehmenden Kommunen in diesem Zusammenhang dauerhafte, aber dennoch flexible Strukturen – 
anstelle der aktuellen Praxis, (Infra-)Strukturen je nach Zuwanderungsgeschehen zu reaktivieren und 
erst damit die jeweilige finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern zu erhalten. 

Fragen systemischer Resilienz wurden wissenschaftlich bisher vor allem in der Stadt- und Nach-
haltigkeitsforschung in den Blick genommen und weniger aus Perspektiven der Integrations- und 
Migrationsforschung (Anderson et al. 2020). Dabei gilt es nicht, Prozesse der Zuwanderung selbst 
als Krise (Gkeredakis et al. 2021) zu verstehen, sondern als Bereicherung für Wirtschaft, Verwaltung 

2  Dies zeigt sich beispielsweise in der Debatte um Städte als „sichere Häfen/Sanctuary Cities“ (siehe Städte Sicherer Häfen 2024). 
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und gesellschaftliche Entwicklungen. Herausfordernd aus kommunaler Sicht ist es, entsprechende 
Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen, um adäquat und schnell auf die Bedürfnisse (Neu-)
Zugewanderter reagieren zu können. So geht es darum, eine gleichberechtigte Teilhabe für alle in der 
Gesellschaft lebenden Personen zu ermöglichen, im Sinne der Bereitstellung bedarfsgerechter Infra-
strukturen (Marschke 2014; Preston et al. 2022). 

Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24.02.2022 und die damit einher-
gehende zeitlich verdichtete Fluchtmigration, insbesondere von Frauen und Kindern, kann als ein 
solcher krisenhafter Moment begriffen werden. In der Folge kam es zu zugespitzten Engpässen 
beim Zugang zu KiTa-Plätzen, Wohnraum, oder Angeboten zur Unterstützung von berufstätigen 
Müttern. Wie Vertreter:innen aus Saarbrücken treffend formulierten: „[...] die Ukraine-Krise hat 
gezeigt, was gebraucht wird und was nicht da ist.“ Auch andere Teilnehmer:innen erzählten, dass 
in den Monaten nach dem Angriff und im Zuge der Ankunft der Schutzsuchenden die strukturellen 
Engpässe sichtbar wurden. 

In der Folge wurden von Bund und Ländern finanzielle Fördermittel für Pilotprojekte mit Ukraine-Bezug 
und Instrumente zur Verfügung gestellt. Durch kurzfristige Anpassungen wurde versucht, den dringen-
den Herausforderungen zu begegnen, wie wir im folgenden Kapitel beispielhaft skizzieren. So merkten 
einige teilnehmende Kommunen an, dass sie Angebote aus den Jahren 2015/16 bei Ankunft der Schutz-
suchenden aus der Ukraine reaktivieren konnten, wie beispielsweise Beratungsstrukturen. Auch viele 
Netzwerke mit der Zivilgesellschaft, die in den Jahren 2015 bis 2016 entstanden waren, konnten wieder-
belebt werden. Andere Ansätze, wie beispielsweise die Koordination von beteiligten Akteur:innen aus 
Lokalverwaltung und Zivilgesellschaft durch ein Flüchtlingsmanagement im Berliner Senat, wurden nach 
Reflexion der Erfahrungen seit 2015 nicht übernommen, da dies Abstimmungsprozesse eher verlang-
samt hatte. Dass Kommunen größtenteils Wege finden, auf herausfordernde Situationen, wie der der-
zeitigen Fluchtmigration aus der Ukraine, mit Angeboten zu reagieren, zeigt auch eine Umfrage der Uni-
versität Hildesheim. So gaben 71,2 Prozent der befragten Kommunen (insgesamt 773) im April 2024 an, 
herausgefordert zu sein, die Situation dennoch als machbar einzuschätzen. Im Notfallmodus befanden 
sich laut Umfrage 22,9 Prozent der befragten Kommunen, circa 17 Prozent weniger als im Oktober 2023 
(Kühn & Ziegler 2024). Hierbei reihen sich die neu geschaffenen Angebote in eine Reihe von strukturellen 
Veränderungen seit der Ankunft von Geflüchteten in den Jahren 2015/2016 ein (Hess et al. 2017), und 
sollten daher nicht als getrennte Initiativen, sondern als Kontinuum verstanden werden. 

Besonders ist der rechtliche Status der Geflüchteten aus der Ukraine, die seit dem 04.03.2022 durch 
die Aktivierung der „Massenzustromrichtlinie“ (EU-Durchführungsbeschluss 2022/382) seitens des 
Rats der Europäischen Union und deren Anwendung in Deutschland, einen temporären kollektiven 
Schutz in den EU-Mitgliedsländern erhalten können: Dieser Umstand generiert neue Bedarfe und 
Herausforderungen. Die Umsetzung der Richtlinie als Paragraph 24 im deutschen Aufenthaltsge-
setz erlaubt (a) ukrainischen Staatsbürger:innen sowie deren Familienangehörigen, die sich bis zum 
24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, (b) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die in 
der Ukraine internationalen Schutz genießen, sowie ihre Familienangehörigen, sofern sie sich vor dem 
oder am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, und (c) Drittstaatsangehörigen, die sich vor 
dem oder am 24.02.2022 mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten haben 
und nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren können, den Erhalt eines humanitären Aufenthalts-
titels in Deutschland, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen müssen.3 

3  Für Details siehe https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__24.html.

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__24.html
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Die mittlerweile circa 1,2 Millionen in Deutschland lebendenden, vorübergehend schutzberechtigten 
Personen4 aus der Ukraine (siehe Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024) sind anerkannten Ge-
flüchteten daher rechtlich weitgehend gleichgestellt und erhalten Zugang zu relativ umfangreichen 
Sozialleistungen (Bürgergeld, ausgezahlt durch die lokalen Jobcenter), einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung, Sprach- und Integrationskursen sowie direkten Zugang zum Arbeitsmarkt und (Weiter-) 
Bildungsprogrammen (siehe Schneider 2024). Ob die Statusungleichheit Bestand hat, hängt von einer 
Verlängerung des humanitären Schutzstatus durch die EU-Mitgliedsstaaten ab.

Da männliche Staatsangehörige, darunter viele Väter, Partner oder volljährige Söhne, und ältere Per-
sonen überwiegend in der Ukraine verblieben sind beziehungsweise verbleiben mussten, beeinflus-
sen transnationale Familienbeziehungen und soziodemografische Spezifika der Geflüchteten aus der 
Ukraine das Ankommen in Deutschland: So geht es dabei vornehmlich um Frauen (80 Prozent), meist 
ohne Partner (77 Prozent) und in Begleitung ihrer minderjährigen Kinder oder anderer Verwandter 
(60 Prozent; siehe Brücker et al. 2023). Aktuelle Befunde aus der Forschung zeigen zu den subjektiven 
Perspektiven der Betroffen (u. a. Mozetič et al. 2023; Ratzmann & Kokonowskyj 2023): Derzeitige kom-
munale Angebote werden den Bedarfen nicht immer gerecht. Unter anderem wissen wir, dass …

• die Umsetzung der „EU-Massenzustrom-Richtlinie" geflüchteten Ukrainer:innen schneller 
einen formellen Zugang zu Arbeitsmarkt, Sprach- und Integrationskursen gewährt, sie aber 
dennoch vor ähnlichen Herausforderungen wie andere gesellschaftliche Gruppen stehen. 
So führt Wohnraumknappheit vor allem in den Ballungsräumen wie Berlin und München zu 
Unsicherheiten über Verbleib und Ankommen an einem Ort. Unzureichende Kinderbetreu-
ungsangebote behindern die Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen.

• zirkuläre Migrationsbewegungen der Aufrechterhaltung familiärer Beziehungen in der Ukrai-
ne dienen und unter den ankommenden Müttern dennoch Gefühle von Einsamkeit, Isolation 
und begrenzten zeitlichen und emotionalen Ressourcen verbreitet sind. 

• Angehörige, die bereits in Deutschland leben, Freund:innen, Bekannte oder engagierte Hel-
fer:innen und Ehrenamtliche eine wichtige Rolle als Brückenbauer:innen bei der Ankunft 
und Orientierung in Deutschland spielen – ebenso wie virtuelle Facebook-Foren oder andere 
soziale Medien, beispielsweise Telegram-Gruppen. 

• die jeweilige familiäre Situation (z. B. Anwesenheit des Partners/Vaters der Kinder oder 
anderer Familienangehörigen in Deutschland, emotionales Wohlbefinden der Kinder in 
Deutschland), die sozio-politische Situation in der Ukraine (Sicherheit aber auch derzeitige 
Arbeitsmarkt- und medizinische Versorgungslage), sowie die Wohnungs-, Betreuungs- und 
Arbeitssituation in Deutschland Einfluss darauf haben, wie Ukrainer:innen über ihren Ver-
bleib oder eine mögliche Rückkehr nachdenken. 

Was aber braucht es für eine bedarfsgerechte und nachhaltige Ausgestaltung von kommunalen Struk-
turen? Diese Ressourcenfrage, als Vorrausetzung kommunaler Resilienz, problematisiert das folgende 
Kapitel.

4   Derzeit ist die Anwendung der Richtlinie bis 04.03.2025 befristet. Im Juni 2024 (zum Zeitpunkt der Endredaktion des Berichtes) 
laufen jedoch bereits Verhandlungen der EU-Justiz- und Innenminister:innen zur Verlängerung des Schutzstatus für Geflüchtete 
aus der Ukraine.

2. Hintergrund: Flucht aus der Ukraine als Krisenmoment?
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3.  Gestalten statt Verwalten: Resiliente Infrastrukturen  
des Ankommens

Die Hindernisse und Schwierigkeiten, von denen Ankommende aus der Ukraine in Deutschland be-
richten, sind nicht neu, aber sie verweisen auf allgemeine Ressourcenengpässe in der sozialen Da-
seinsvorsorge5, die mancherorts unzureichend gegeben ist. Integration von Zugewanderten kann, den 
Aussagen der teilnehmenden Kommunen an unserer Workshopreihe nach, als Stellvertreterthema 
für Engpässe in den Strukturen des Gemeinwohls, oder für „gesamtgesellschaftliche Missstände“ 
(Teilnehmende aus Ingelheim am Rhein), die unabhängig von Migrationsprozessen bestehen, gesehen 
werden.

Anhand verschiedener ortsgebundener Institutionen und Organisationen, die vor Ort den Ankom-
mensprozess erleichtern, untersuchen wir, wie Kommunen auf ihr Angebot blicken und wo sie Hand-
lungsbedarf sehen, um nachhaltig den Bedarfen der gesamten Wohnbevölkerung nachkommen zu 
können. In der wissenschaftlichen Literatur wird dies unter dem Begriff der Infrastrukturen des An-
kommens (arrival infrastructures, u. a. nach El-Kayed & Keskinkılıç 2023; Meeus et al. 2018; Wessen-
dorf & Gembus 2024) zusammengefasst.

Konkret verstehen wir unter Infrastrukturen des Ankommens vor allem die Behörden, die den rechtli-
chen Status des Ankommens regeln, wie beispielsweise Ausländerbehörden oder das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (bei Asylverfahren), Landesaufnahmestellen zur Verteilung der Geflüchteten 
in verschiedene Kommunen, sofern in den Bundesländern existent, und die Einwohnermeldeämter 
zur Anmeldung der Wohnanschrift am Zielort.6 

Zu Prozessen des Ankommens kann ebenso der Kontakt zum lokalen Jobcenter gezählt werden, wo 
sich Geflüchtete aus der Ukraine, die unter den kollektiven Schutzstatus fallen, zur finanziellen Un-
terstützung ihrer Lebenshaltungskosten unter dem SGB II melden müssen. Dies ist möglich, nachdem 
sie ihren Aufenthaltstitel beantragt haben und sofern sie staatliche Leistungen (Bürgergeld) erhalten 
wollen (vor dem 01.06.2022 musste die Meldung beim Sozialamt erfolgen, zur Beantragung von Leis-
tungen nach dem AsylBLG). 

  Gute Praxis Informationszentrum: Speziell im Kontext der Fluchtmigration aus der Uk-
raine riefen einige Kommunen, wie Rottenburg, München oder Saarbrücken, sogenannte 
Info Points oder Ankunftsbüros für die ersten Monate nach Beginn des russischen An-
griffskrieges ins Leben, wo Ankommende gebündelt Informationen zu behördlichen Vor-
gängen des Ankommens bekamen und Anmeldevorgänge vornehmen konnten, wie etwa 
die Meldung beim Einwohnermeldeamt oder die Beantragung von Sozialleistungen. Diese 
Bündelung erleichterte laut den Kommunen nicht nur den Zugang zu den entsprechenden 
Behörden, sondern erhöhte gleichzeitig die Effektivität des Verwaltungshandelns.  

5  Definiert als Versorgung der Wohnbevölkerung mit Dienstleistungen und Gütern des täglichen Bedarfs.

6   Im Falle von Geflüchteten aus der Ukraine bedeutet dies, dass sich diese zuerst bei einer örtlichen Aufnahmestelle ihrer Wahl 
beziehungsweise der lokalen Ausländerbehörde zur Registrierung in Deutschland vorstellen müssen, um dann gegebenenfalls 
im nächsten Schritt auf andere Bundesländer verteilt zu werden. Erst nach dieser Erstregistrierung kann ein Aufenthaltstitel 
beantragt werden, und sie unterliegen danach einer Wohnsitzauflage (siehe Minor 2023).
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3. Gestalten statt Verwalten: Resiliente Infrastrukturen des Ankommens

Der Berliner Senat richtete ein ähnliches Modell ein, das sog. Ukraine-Ankunftszentrum 
auf dem ehemaligen Flughafen Tegel, das gemeinsam mit Hilfsorganisationen betrieben 
wird. Neben organisatorischen Fragen von Verbleib und Registrierung in Berlin oder Wei-
terreise konnte hier eine medizinische und pharmazeutische (Erst-)Betreuung sowie eine 
Übernachtungsmöglichkeit für die ersten drei Nächte in Deutschland angeboten werden. 
Von hier aus wurden die Ankommenden weiter verteilt. Zudem hat das Rechtsberaten-
den-Team des Willkommenszentrums Berlin eine vertiefte Expertise in der aufenthalts-
rechtlichen Beratung für die Gruppe der aus der Ukraine geflüchteten Drittstaatsangehö-
rigen aufgebaut. Das Ankunftszentrum bietet bis heute mehr als nur Erstinformation und 
Ankommensberatung, und fungiert als Drehkreuz, welches Ankommende weiterverweist 
und verteilt.

In einigen Städten gibt es Ansätze, solche sogenannten one-stop-Zentren7 zu verstetigen, 
vereint in einem Haus der Integration oder als Willkommenszentrum, wo Kund:innen alle 
relevanten Behörden unter einem Dach vorfinden, darunter beispielsweise das Jobcenter 
oder die Ausländerbehörde. Diese sind dann nicht nur für Zugewanderte aus bestimmten 
Herkunftskontexten, wie in diesem Fall der Ukraine, gedacht, sondern stehen allen An-
kommenden offen.

In einem zweiten Schritt, nach erfolgreicher Meldung, umfassen Infrastrukturen des Ankommens das 
Angebot an Wohnraum, auf dem privaten Wohnungsmarkt wie auch in Geflüchtetenunterkünften, bei 
der Gesundheitsversorgung, der Kinderbetreuung sowie bei der Beschulung von Kindern, aber auch 
lokale Angebote wie Sprachkurse für Erwachsene. Die Herausforderungen der Bereitstellung dieser 
Dienstleistungen verweist auf die ohnehin knappen Ressourcen der sozialen Daseinsvorsorge in den 
Kommunen, wie wir an den folgenden Beispielen verdeutlichen wollen. 

So können Kommunen im Zuge der erhöhten Nachfrage durch ankommende Geflüchtete nur bedingt 
weiteren Wohnraum zur Verfügung stellen. Kommunen berichteten, Wohnraumkapazitäten seien 
ausgeschöpft, sodass bei den Verantwortlichen das Gefühl entstehe, „einfach nicht nachzukommen“ 
(Teilnehmende aus München), oder dass es an bezahlbarem Wohnraum fehle (beispielsweise in 
Berlin). Zwar wurden oft temporäre Lösungen gefunden, wie beispielsweise die Umwidmung von Ge-
bäuden mit anderer Nutzung wie Turnhallen oder den geschlossenen Flughäfen Tempelhof und Tegel 
in Berlin oder die temporäre Anmietung von Hotels und Hostels. Allerdings stellen sich Fragen der 
bedarfsgerechten Unterbringung, gerade wenn Ankommende längerfristig auf engem Raum wohnen 
müssen oder Personen besondere Bedürfnisse aufweisen, wie beispielweise Bedarf an Pflege oder an 
barrierefreien Räumen. 

Im Zuge der Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine wurde das Engagement der Bevölkerung, 
privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, hervorgehoben (siehe Haller et al. 2022), auch wenn 
dies oft nur eine temporäre Lösung war. Zudem birgt diese Form der Unterbringung laut Aussage der 
Kommunalvertreter:innen beträchtliche Herausforderungen für die Gestaltung des Ankommenspro-
zesses, da privat Untergebrachte „unter dem Radar“ der öffentlichen Verwaltung fliegen, so ein Ver-

7   Siehe dazu beispielsweise Wuppertal und die Einrichtung seines Kommunalen Integrationszentrums: https://integration.
wuppertal.de/index.php.

https://integration.wuppertal.de/index.php
https://integration.wuppertal.de/index.php
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treter aus Halle (Saale). Zugewanderte aus der Ukraine werden Kommunalverwaltungen oft erst 
durch Erstregistrierungsprozesse bei Ämtern bekannt. So berichtete eine Teilnehmende aus 
Gummersbach, dass Zugewanderte aus der Ukraine meist erst amtlich erfasst werden könnten, 
wenn sie Sozialleistungen in den Sozialämtern oder Jobcentern beantragen. Dieser Umstand er-
schwert den Kommunen nicht nur die bedarfsgerechte Planung ihrer Angebote, sondern auch, 
den dafür notwendigen Überblick über Zusammensetzung und Zahlen der neu Ankommenden 
zu bekommen. Auch die Informationsweitergabe an Geflüchtete zu Registrierungsvorgängen, 
die beispielsweise in Geflüchtetenunterkünften zentral zur Verfügung gestellt werden können, 
kann ins Stocken geraten – auch wenn aktueller Forschung zufolge privat untergebrachte Ge-
flüchtete aus der Ukraine bei der sprachlichen, wirtschaftlichen und politischen Integration mit 
Gruppen in anderen Unterbringungsformen gleichauf liegen (Herpell et al. 2024). Darüber hin-
aus sind Sicherheitsstandards in privater Unterbringung wenig überprüfbar. Daher unterstütz-
ten zivilgesellschaftliche Initiativen die Ankommenden bei der Wohnraumsuche – zum Beispiel 
über eine Wohnraumbörse in Zusammenarbeit mit der Stadt Halle oder über Plattformen wie 
Helfende Wände8, die ein Matching zwischen Anbietenden und Suchenden erst nach Identitäts-
prüfung möglich machen.

Zudem berichten die teilnehmenden Städte, insbesondere die Metropolen München und 
Berlin, von akutem Mangel an längerfristigen Unterbringungsmöglichkeiten. Bei dessen Be-
wältigung fühlten sie sich teils von Bund und Ländern allein gelassen. Es herrsche insgesamt 
ein Mangel an Wohnraum. In diesem Kontext lenkten Teilnehmende aus Kommunen unter-
schiedlichster Größe, wie München, Rottenburg oder Ingelheim am Rhein, den Fokus auf Fra-
gen der Verteilungsgerechtigkeit: Etwa, wenn ohnehin schon knapper, öffentlich geförderter 
Wohnraum (bzw. Wohnraum im Besitz der Kommunen) zwischen ankommenden Gruppen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen und der bereits etablierten Wohnbevölkerung, teils selbst mit 
Migrationsgeschichte, aufgeteilt werden muss. Laut Teilnehmenden aus Rottenburg sei die Si-
tuation bei der Unterbringung von Geflüchteten äußerst komplex und führe zu „einer Zweiklas-
sengesellschaft unter den Zugewanderten“, wenn beispielsweise Geflüchtete aus der Ukraine 
auf dem privaten Wohnungsmarkt derzeit prioritär behandelt werden, und ihnen verfügbarer 
Wohnraum vorzugsweise angeboten wird, während andere Gruppen von Geflüchteten nicht 
dieselbe Unterstützung erfahren. 

Die Teilnehmenden, zum Beispiel aus Berlin, problematisierten außerdem das Stadt-Land-Ver-
hältnis: So gebe es beispielsweise im umliegenden Bundesland Brandenburg Wohnraum. 
Geflüchtete aus der Ukraine zögen dort jedoch nur bedingt hin, da in Brandenburg sonstige 
Infrastrukturen im Vergleich zu Berlin weniger ausgeprägt seien und ein Wohnortswechsel nach 
erfolgter Verteilung nach Berlin nur unter den Voraussetzungen des § 12a AufenthG möglich 
ist. Zudem ist für einige Kommunen, wie den Wartburgkreis, Cottbus oder München, schwer 
einzuschätzen, wie lange die Bedarfe der Ankommenden aufgrund von Ab- und Weiterwande-
rung und damit einhergehender unsicherer Aufenthaltslänge an einem Ort bestehen.

Darüber hinaus betonten die Kommunen gravierende Kapazitätsengpässe in der Kinderbetreuung und 
bei Deutschkursangeboten, wodurch insbesondere der Spracherwerb und Einstieg in den Arbeits-
markt von Geflüchteten aus der Ukraine verzögert würde. Das betrifft mehrheitlich Frauen mit min-
derjährigen Kindern (Kosyakova et al. 2023). Ähnliches belegen Kühn und Ziegler (2024) in einer neuen 
Studie, die starke Belastung von Infrastrukturen im Bereich Kinderbetreuung/ KiTa dokumentiert.

8  Für mehr Informationen siehe https://www.helfendewaende.de.

https://www.helfendewaende.de
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Zwar gibt es staatliche Angebote, die eine Integrationskurs- oder Sprachkurs-begleitende Kinderbetreu-
ung ermöglichen. Deren Beantragung ist jedoch erst seit Januar 2024 möglich (Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge 2023). Ungeachtet des Angebots, das teils unter Betroffenen nicht bekannt genug 
und zudem oft nicht in ausreichender Zahl vorhanden ist, mache der Mangel an qualifiziertem Lehr- 
und Betreuungspersonal den Kommunen zu schaffen, um ein an den Bedarfen ausgerichtetes Angebot 
zu organisieren, sagten Teilnehmende aus Rottenburg, Ingelheim am Rhein und Gummersbach. Daher 
wurden Behelfslösungen durch eigens organisierte elterliche Betreuung in Sprachkursnähe oder loka-
le Vernetzungstreffen wie zum Beispiel Sprachcafés relevant, die aber nicht staatlich anerkannt sind. 
Ebensolche ehrenamtlichen Angebote versuchen Angebotslücken zu schließen. 

Die Verzahnung der Bedarfe von Spracherwerb und Kinderbetreuung im Falle der de facto in 
Deutschland alleinerziehenden Mütter aus der Ukraine verdeutlicht, dass Teilhabe ganzheitlich 
gedachte Ansätze beziehungsweise eine Gemeinwohlorientierung, im Sinne der Förderung eines 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhaltes, erfordert (siehe auch Anderson et al. 2020) – denn alles 
„hängt miteinander zusammen“ (Teilnehmende aus Ingelheim am Rhein). So gibt es beispielsweise 
in München bereits seit den 1990er Jahren den sogenannten Münchener Ansatz, demzufolge je-
de(r) Geflüchtete unabhängig von Herkunftsland und legalem Status ein Integrationsangebot erhal-
ten soll (siehe Stadt München 2019). Ähnlich versucht der Berliner Senat, Angebote für Geflüchtete 
aus der Ukraine für alle vulnerablen Gruppen von Geflüchteten zu öffnen, wie dies beispielsweise 
bisher mit der Initiative der dezentralen Wohnungsberatung geschehen ist. Letztere ermöglicht es 
Ratsuchenden über eine zentrale Telefonnummer und verschiedene dezentrale Service Points Infor-
mationen rund um den Berliner Wohnungsmarkt einzuholen (siehe Kortas et al. 2023). Insgesamt 
bräuchte es laut Aussage der Teilnehmenden mehr Lösungsansätze, die zielgruppenübergreifend 
geplant sind – beispielsweise könnten Unterkünfte nicht nur speziell für Geflüchtete konzipiert wer-
den, sondern gleichzeitig in die Zukunft gedacht auch für andere Gruppen, wie beispielsweise ältere 
Menschen oder Auszubildende.

Außerdem ist zu beachten, dass es hier um den Ausbau allgemeiner Angebote der Daseinsvorsorge 
und sozialen Infrastruktur geht, die sich nicht nur auf (Neu-)Zugewanderte beziehen, sondern auf die 
gesamte Gesellschaft. Dazu zählen, hier nur kurz genannt, weitere Bereiche wie eine an den Sprach-
kenntnissen der Kinder orientierte Beschulung9, die medizinische Versorgung, die je nach Entfernung 
und Erreichbarkeit sowie aufgrund des Mangels an Ärtzt:innen, Psycholog:innen und Praxen unzurei-
chend ist (u.a. Teilnehmende aus dem Wartburgkreis, Neubrandenburg, Rottenburg). Verwiesen sei 
außerdem auf geringfügig vorhandene psycho-soziale Unterstützungsmöglichkeiten für Familien, die 
traumatisiert in Deutschland angekommen sind und sich womöglich aufgrund von Krieg und Angst um 
Angehörige in einem dauerhaften Stress- und Belastungszustand befinden (u. a. Teilnehmende aus 
München und Berlin). Gerade im Zusammenhang mit der derzeitigen Zuwanderung aus der Ukraine 
wird laut Vertreter:innen aus München deutlich, wie vielschichtig die Lage ist, da vermehrt Menschen 
mit Behinderungen und Inklusionsbedarfen ankommen.

Beratung und Sprachmittlung wurden darüber hinaus als ergänzende, für Zugewanderte besonders 
relevante Ankommensinfrastrukturen diskutiert (siehe u.a. Kortas et al. 2023; Kühn et al. 2024). 
Es bräuchte mehr Angebote in den jeweiligen Herkunftssprachen, sei es beim Jobcenter, in der 
Gesundheitsversorgung oder der Wohnungsvermittlung. Momentan würde in vielen Behörden 
weiterhin das Prinzip Amtssprache Deutsch gelten (siehe auch Ratzmann 2022). Ebenso würden gut 

9   Siehe dazu die Debatte um Willkommensklassen versus Regelbeschulung, die entweder unter- oder überfordernd wirken können, 
unter anderem von Cottbus thematisiert (siehe Mützelburg & Krawatzek 2023). 

3. Gestalten statt Verwalten: Resiliente Infrastrukturen des Ankommens
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finanzierte kommunale und zivilgesellschaftliche Beratungsstrukturen benötigt, denn diese könnten 
Betroffene bei der Neuorientierung in Deutschland und bei Fragen zur Funktionsweise des deut-
schen (Behörden-)Systems unterstützen, so ein Vertreter aus Neubrandenburg (siehe auch Ratz-
mann & Heindlmaier 2022; Sowa et al. 2024).

 Gute Praxis mehrsprachige Beratung in der Verwaltung: Das bereits mehrsprachige 
Angebot des Willkommenszentrums Berlin wurde um Sprachmittler:innen für Russisch 
(und zwischenzeitig Ukrainisch) ergänzt. Ebenso wurde das Beratungsangebot des Ber-
liner Beratungszentrums für Migration und Gute Arbeit (BEMA) für aus der Ukraine 
geflüchtete Menschen erweitert. Darüber hinaus schuf der Senat eine mehrsprachige 
Berliner Beratungshotline zur Berufsanerkennung und eine mehrsprachige Website zur 
zentralisierten Kommunikation der rechtlichen Regelungen und Maßnahmen, die sich 
auch an die privat untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine richtet. Außerdem wur-
den neue Kommunikationskanäle eröffnet, wie beispielsweise ein ukrainischsprachiger 
Telegram-Kanal des Bezirks Lichtenberg.

Im Rahmen des Ingelheimer Weg zum Umgang mit Vielfalt entwickelte eine Lenkungs-
gruppe einen Leitfaden zu „Vielfaltssensibler Sprache“ für die Verwaltung, um Sprachbar-
rieren abzubauen und Mehrsprachigkeit in den Informationsangeboten sowie den Ausbau 
von Sprachmittler:innenpools zu fördern. In München existiert bereits ein solcher kom-
munal geförderter Pool, sodass Sprachmittlung bei allen Terminen in der Verwaltung hin-
zugebucht werden kann. Zusätzlich stellte die Stadt Mittel in der Migrationssozialberatung 
zur Verfügung, um Beratung für Geflüchtete in Privatwohnungen anbieten zu können. 
Auch Saarbrücken und Neubrandenburg bieten Sprachmittler:innenpools an, im letzten 
Fall landesgefördert und kreisbezuschusst.

Wie an den oben skizzierten Beispielen deutlich wird, gestaltet sich die Frage der Teilhabe in der Regel 
als komplexe Problemlage, die von unterschiedlichen Faktoren und Akteur:innen abhängig ist (siehe 
Abbildung 2, zur Debatte als komplexes Problem / wicked problem: u.a. Klasche 2023; Noordegraaf 
et al. 2019). Hierfür benötigt es die entsprechenden Rahmenbedingungen, in denen Kommunen, 
nicht-staatliche Akteur:innen wie Nichtregierungsorganisationen (NROs) und Migrantenselbstorgani-
sationen (MSOs) aber auch die erweiterte Zivilgesellschaft, unter anderem Ehrenamtliche, handeln 
– und Unterstützungsangebote zur Ausgestaltung des Ankommensprozesses anbieten (siehe Wessen-
dorf & Gembus 2024). 

Dabei geht es, wie eine Vertreterin aus Saarbrücken eindrücklich schilderte, nicht um die Verwaltung 
von Integrationsprozessen, sondern um eine bedürfnisorientierte Gestaltung. Oder wie ein Teilneh-
mender der Stadt Osnabrück es formulierte: „Kommunen müssen zu Gestalterinnen werden“ und das 
Thema Integration „moderieren und nicht nur verwalten“. Dieser Frage widmen wir uns im nächsten 
Kapitel mit der Frage nach den Gelingensbedingungen entsprechender Management-Strukturen und 
Prinzipien (oder Governance) kommunaler Resilienz.
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Abbildung 2 Herausforderungen kommunaler Integrationsarbeit

3. Gestalten statt Verwalten: Resiliente Infrastrukturen des Ankommens
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4.  Haltung, Kommunikation und Vernetzung: Institutionelle 
Gelingensbedingungen kommunaler Resilienz

In unseren Reflexionen mit den teilnehmenden Kommunen (siehe Appendix 2 für Details) thematisier-
ten diese eine Reihe von förderlichen Faktoren10, um die institutionellen Bedingungen zur Stärkung 
resilienter Infrastrukturen zu schaffen. Dabei betrachteten wir sowohl Strukturen innerhalb der Kom-
munalverwaltung als auch sektorenübergreifend mit der Zivilgesellschaft (siehe auch Abbildung 3). 
Außerdem erörterten wir Gelingensbedingungen von Grundwerten/Haltung, Kommunikation und Ver-
netzung, die sich nicht per Gesetz als Pflichtaufgabe festschreiben lassen, und die wir hier im Folgen-
den skizzieren (siehe Kühn et al. 2024 zur Diskussion von Integration als kommunale Pflichtaufgabe). 
Gerade letztere Faktoren wurden von den teilnehmenden Kommunalvertreter:innen als förderlich für 
Kreativität und Engagement in der Verwaltungsarbeit eingeschätzt, um den gegebenen Rahmen eher 
zu gestalten als zu verwalten. 

Abbildung 3 Chancen kommunaler Integrationsarbeit

Als wichtige Voraussetzung einer teilhabeorientierten Integrationspolitik wurde dabei von den Kom-
munen die Frage der Haltung, im Sinne einer Willkommenskultur (siehe Zapata-Barrero 2023), an-
gesprochen. Dies meint eine Abkehr von der derzeitigen Defizitperspektive und eine Hinwendung zu 

10   Die Themen der Workshops innerhalb der Dialogreihe und damit die Schwerpunkte der Diskussionen setzten die teilnehmenden 
Kommunen selbst. Wir als Projektteam sahen uns eher in der Rolle der Gestalter:innen dieses Reflexionsraumes, den Prinzipien 
eines partizipativen Forschungsprozesses folgend.
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einer ressourcenorientierten Perspektive. Sie sollte die Teilhabe aller Menschen als Notwendigkeit 
und gesamtgesellschaftliche Kernaufgabe anerkennen und damit einen Kontrapunkt zu dem derzeit 
oft negativen und sachfremden Diskurs über Zuwanderung setzen. 

Dieses Selbstverständnis als „offene“ Kommune (vgl. auch Initiativen wie „Sichere Häfen“), welches 
unter dem Stichwort systemische Resilienz verortet werden kann, benötigt laut Aussage der Teil-
nehmenden einen Kulturwandel, der mit einer strukturellen Veränderung der Verwaltungsabläufe 
einhergeht: Dieser sollte von Personen mit herausgehobener politischer Position und/oder symbo-
lischer Strahlkraft, wie (Ober-)Bürgermeister:innen der jeweiligen Kommunen, Landrät:innen, oder 
ehrenamtlich arbeitenden Personen mit Öffentlichkeitswirksamkeit, gestützt werden. Beispiel eines 
solchen Haltungswandels wäre Zwei- und Mehrsprachigkeit nicht als Herausforderung oder Hürde zu 
sehen, sondern als Ressource für Individuen wie auch Kommunen zu begreifen, sodass zum Beispiel 
kommunale Verwaltungen mehrsprachige Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden in ihren angebotenen 
Dienstleistungen nutzen könnten (siehe auch Gogolin et al. 2020) und somit eine ressourcenorientier-
te Perspektive stützen.

Laut Aussage von Vertreter:innen aus Rottenburg oder Ingelheim am Rhein würde ein solch positiver 
Integrationsdiskurs insgesamt Bestrebungen der Kommunen fördern, Ehrenamt aus der Stadtgesell-
schaft einzubinden (siehe auch Gesemann et al. 2022) – denn, so eine Vertreterin aus Ingelheim am 
Rhein: „Hauptamt braucht das Ehrenamt“. Freiwillige können Zugewanderte beispielsweise bei Behör-
dengängen unterstützen, bieten Hilfe bei der Wohnungssuche und fungieren als Sprachmittler:innnen 
im Austausch mit der Verwaltung – Unterstützungsleistungen, die nicht im ausreichenden Maße von 
der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden können. Wird Zuwanderung dagegen abwehrend 
als negativ oder bedrohlich betrachtet, hat dies ernstzunehmende Konsequenzen für ehrenamtliches 
Engagement; auch deswegen, weil Ehrenamtliche in ihrem sozialen Umfeld Anfeindungen erleben und 
sich für ihr ehrenamtliches Engagement rechtfertigen müssen. 

Gleichzeitig darf ehrenamtliches Engagement nicht als kostengünstiger Ersatz für kommunale Leistun-
gen oder zur Schließung von Engpässen, gelten. „Ehrenamt braucht ebenso das Hauptamt“, wie eine 
Vertreterin aus Ingelheim weiter betonte. In den Workshops thematisierten die Teilnehmenden des-
halb die Ausstattung mit finanziellen Mitteln, um das Ehrenamt zu fördern und zu koordinieren. Mo-
mentan arbeite „das Helfersystem an der Grenze“ (Teilnehmende aus München). Insgesamt benötige 
es entsprechende institutionelle und finanzielle Strukturen (Gesemann et al. 2022), um zu vermeiden, 
dass infolge staatlicher Überforderung zivilgesellschaftliche Strukturen Aufgaben der Daseinsvorsorge 
der öffentlichen Hand, teils auf Ehrenamtsbasis, übernähmen. 

 Gute Praxis Ehrenamtskoordination: In Rottenburg sowie in allen Berliner Bezirken 
gibt es sogenannte Freiwilligenagenturen, finanziert mit kommunalen Mitteln. Sie bün-
deln ehrenamtliches Engagement und bieten Informationsveranstaltungen für Freiwillige 
zu verschiedenen Themenschwerpunkten an. 

Durch das Land Sachsen-Anhalt werden pro Landkreis/kreisfreier Stadt bis zu zwei Integ-
rationskoordinatoren gefördert. Eine dieser Koordinierungsstellen hat den Fokus Ehren-
amtskoordination. Im Rahmen des Zuzugs der Geflüchteten aus der Ukraine änderten sich 
die Anforderungen an dieser Stelle, und zwar in dem Sinne, dass ein Fokus auf Ehrenamt-
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lichen liegen muss, die nicht institutionell betreut sind, etwa durch die Freiwilligen-Agen-
tur. Daher wurden die Arbeitsaufgaben der geförderten Stelle in Halle (Saale) entspre-
chend angepasst.

Ein teilhabeorientiertes Grundverständnis gegenüber Zugewanderten würde insgesamt die Arbeit 
innerhalb der Lokalverwaltungen sowie außerhalb, mit Akteur:innen der Zivil- und Bürgergesellschaft, 
erleichtern. Praktisch helfen hierbei Steuerungsinstrumente wie Integrationskonzepte, die als „Re-
flektionsschablone“ oder „Leitplanke“ für die derzeitige Integrationsarbeit einer Kommune dienen 
können, so der O-Ton in den Dialogen. Dabei gehe es laut Teilnehmenden aus Halle (Saale) bei der 
Entwicklung von Integrationskonzepten vor allem um den Prozess der Diskussion und partizipativen 
Entwicklung. Dieser könne schließlich verschiedene Akteur:innen mit „ins Boot holen“, eine gemein-
same Haltung prägen und so Verbindlichkeit schaffen. Zum Beispiel betrachtet die Stadt München ihr 
Integrationskonzept als „integrationspolitische Verfassung“, um ihre Verwaltung diversitätssensibel 
umzugestalten. Die Erarbeitung eines solchen Konzeptes diene der Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses von Integration und Teilhabe, und der Stärkung des Verantwortungsbewusstseins aller 
Beteiligten. Wie von Teilnehmenden aus Halle (Saale) hervorgehoben, sei dies besonders in politi-
schen Zeiten wichtig, in denen Integrationskonzepte auch zurückgenommen oder in eine restriktivere 
Richtung ausgestaltet werden können.  

Demnach dienen Integrationskonzepte in der konkreten Arbeit als Referenz und damit als strategische 
Legitimations- und Diskussionsgrundlage bestimmter Arbeitsschritte. Ein Konzept sollte dennoch 
flexibel gestaltet werden, sodass es stetig aktualisiert werden kann und Handlungsspielräume in der 
täglichen Arbeit lässt. So wurde beispielsweise das Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation 
Geflüchteter des Landes Berlin im Zuge der Zuwanderung aus der Ukraine angepasst und es wurden 
neue Maßnahmen speziell für diese Zielgruppe aufgelegt.

Für diesen stetigen Dialog braucht es gute Netzwerke und Netzwerkaktivitäten (Enßle-Reinhardt et 
al. 2023; Mehl et al. 2023), um Handlungen nicht nur ressourceneffizient, gebündelt und zielgerich-
tet, sondern auch partizipativ zu gestalten, und Parallelstrukturen zu vermeiden. Dabei sind mehrere 
Organisationsebenen zu unterscheiden: So stellt sich die Frage, wie Integrationspolitik innerhalb der 
Kommunalverwaltung verortet und mit welchen personellen und finanziellen Ressourcen diese hin-
terlegt ist. Um Koordinierungs- und Kommunikationsprozesse über interne Schnittstellen hinweg zu 
erleichtern, benötigt es integrierte Verwaltungsstrukturen, die die Zusammenarbeit verschiedener 
Fachabteilungen an Querschnittsthemen stärken – bei gleichzeitig klarer Kompetenzaufteilung. Häufig 
haben Kommunen dafür die Positionen des/der Integrationsbeauftragten geschaffen, die Belange von 
Teilhabe und Integration in die verschiedenen Ressorts hinein koordinieren sollen, um sogenanntem 
Silodenken vorzubeugen. Dies kann der Problematik begegnen, dass Verwaltungspersonal oft nicht 
mit den integrationspolitischen Fachdiskursen betraut ist und sich, je nach Abteilung, selten auf glei-
che Art und Weise mit integrationsspezifischen Themen auseinandersetzt. Dennoch bleibt die Aus-
gestaltung von Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene eine freiwillige Aufgabe der Kommunen, 
sodass entsprechende Stellen nicht immer mit entsprechenden Finanzierungen ausgestattet werden 
können (siehe dazu Einleitung des Berichtes, auch Kühn et al. 2024).

Integrationspolitik ist dabei entweder in einer eigenen Stabsstelle, direkt bei dem/der (Ober-) Bür-
germeister:in angesiedelt, oder in einer Fachabteilung, etwa für Soziales, was Auswirkungen auf ihre 
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Wirkmacht in verschiedene Ressorts hinein hat. Ein einzelner Fachdienst kann sich in seiner Kapazität 
überfordert sehen und zur Abschottung gegenüber anderen Ressorts neigen. Anders ist es dagegen 
bei Stabsstellen oder integrierten Lenkungskreisen, die in der Regel direkt der Verwaltungsleitung 
unterstehen und durch diese Verankerung und Kompetenzen aktiv auf andere Bereiche einwirken 
können. Für letzteres Modell hat sich beispielsweise der Berliner Senat entschieden, der 2018 ein 
ressortübergreifendes Lenkungsgremium ins Leben rief (als Ergebnis eines Reflexionsprozesses zu 
den Herausforderungen der Fluchtmigration 2015/16). Ergänzend dazu wurden direkte Ansprechpart-
ner:innen in jedem Fachbereich auf der Arbeitsebene benannt, um Kommunikation und Koordinie-
rung über Arbeitseinheiten hinweg und mit der Leitungsebene zu vereinfachen. Diese Querschnitts-
struktur hat sich laut Aussage der Teilnehmenden aus Berlin seit 2022 im Zuge der Umsetzung des 
Aktionsplan Ukraine bewährt.

Dennoch sind Integrationsbeauftragte oder Stabsstellen bis dato keine per Gesetz verpflichtende Or-
ganisationseinheit11; sie haben sich allerdings spätestens seit 2015 in ihrer Kümmererrolle bewährt 
und erfüllen eine Funktion der Vernetzung und des Brückenbauens zwischen verschiedenen Sichtwei-
sen, Arbeitslogiken und Zuständigkeiten (siehe auch Knirsch & Haaf 2023; Kühn et al. 2024). Im Zuge 
der Zuwanderung aus der Ukraine richteten einige Verwaltungen zusätzlich Sonderstäbe (oder sog. 
Taskforces) ein, um die starren Säulen in der Verwaltung aufzubrechen und ein koordiniertes Vorge-
hen zu erleichtern. Solche Querschnittsgremien könnten auch über den sogenannten Krisenmoment 
hinaus ein gemeinsames Arbeiten der Verwaltungseinheiten erleichtern. 

Zusätzlich bedarf es einer vertikalen Vernetzung mit Landkreis, Landes- und Bundesebene. Hier be-
mängeln teilnehmende Kommunen die teils fehlende Transparenz in den Zuständigkeiten rund um das 
Thema Migration auf anderen föderalen Ebenen (siehe auch Gesemann et al. 2022). Dennoch sehen 
Kommunlavertreter:innen im Austausch in überregionalen Netzwerken (u. a. mit Nachbargemeinden, 
aber auch bundesweit)  in der Regel einen Mehrwert für ihr Tun, „um voneinander zu lernen“ (Teilneh-
mende aus Osnabrück), neue Impulse zu setzen und von Modellprojekten zu berichten. Gleichzeitig 
sehen sie in Netzwerken das Potenzial, Probleme auf lokaler Ebene für die nationale Ebene sichtbar 
zu machen und so die Politikgestaltung zu verbessern. Als Beispiel wurde hier in unseren Diskussionen 
die Bürokratie bei finanziellen Förderungen genannt, die für die lokale Ebene teils „weltfremd“ sei (u. 
a. in Bezug auf Zweckgebundenheit, Kurzfristigkeit, Rigidität im Mittelabfluss), oder der Dokumenta-
tionsaufwand bei der Verwendungsprüfung. Ähnliche Erfahrungen machen auch Migrant:innenselb-
storganisationen und zivilgesellschaftliche Organisationen im Allgemeinen (siehe Halm et al., 2020; 
Ratzmann & Pöggel, 2024). Unter anderem sei es herausfordernd, integrierte Kinderbetreuung für 
Sprachkurse zu organisieren, da durch staatliche Regelungen zu hohe Anforderungen an die Träger ge-
stellt würden, beispielsweise bezüglich der Räumlichkeiten für die angebotenen Kurse.

Darüber hinaus ist die Vernetzung in die Stadtgesellschaft hinein wichtig, denn externe Akteur:innen 
können bereichernde Impulse für die Verwaltung setzen, wenn Beteiligungsstrukturen zur Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe existieren. Initiiert die Verwaltung beispielsweise Projekte ohne Beteiligung, 
birgt das Modell die Gefahr, dass die Zivilgesellschaft nicht gleichberechtigt mitentscheidet, sondern 
nur punktuell in die Ausgestaltung von Prozessen einbezogen wird, und deren Expert:innenwissen teil-
habeorientierter Arbeit somit ein Stück weit verloren geht. Dabei stellen sich Fragen der Inklusivität 
gegenüber Stakeholder:innen oder Repräsentativität der gespiegelten Bedarfe. In diesem Zusammen-

11   Dabei geht es weniger um die Verankerung von Integration als Pflichtaufgabe bei den Kommunen, da dies nicht unbedingt zu 
einer effektiveren Ausgestaltung von kommunaler Integrationsarbeit führen würde (siehe Kühn et al. 2024). In jedem Fall wäre 
nach Auffassung der Kommunen eine Aufwertung (auch in finanzieller Hinsicht) der Position von Integrationsbeauftragten(r) als 
Koordinierungsinstanz wünschenswert.

4. Haltung, Kommunikation und Vernetzung: Institutionelle Gelingensbedingungen kommunaler Resilienz
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hang betonten Kommunen auch, dass nicht nur Netzwerke mit bestehenden zivilgesellschaftlichen Ak-
teur:innen/Organisationen gefördert werden sollten, sondern ebenso neuere Akteur:innen, wie etwa 
(entstehende) migrantische Selbstorganisationen, deren Perspektiven unerlässlich für eine bedarfsori-
entierte kommunale Integrationspolitik sind.

Zentral für eine gelungene Netzwerkarbeit sind Transparenz in Rollenzuschreibungen und Verantwort-
lichkeiten. Sind die Grenzen von Handlungsspielräumen für alle Beteiligten klar, kann dies Kommu-
nikation und Verwaltungsprozesse beschleunigen, und Lokalverwaltungen fühlen sich weniger unter 
Rechtfertigungszwang oder in die Rolle eines „Buhmanns“ (Teilnehmende aus Halle (Saale)) gedrängt, 
sobald finanzielle Engpässe oder fehlende Mandate kommunales Agieren beschränken. Ebenso beton-
ten die Teilnehmenden immer wieder, wie wichtig es ist, auf Augenhöhe mit externen Akteur:innen 
zu agieren. In Berlin wurde dafür ein zivilgesellschaftlicher Beirat eingerichtet, der die Rahmenbedin-
gungen für eine effektive Kommunikation und Abstimmung zwischen Schlüsselakteur:innen aus Senat 
und Zivilgesellschaft ermöglichen soll, um Handlungsbedarfe frühzeitig zu erkennen, zum Beispiel zur 
Optimierung der Ankunftssituation für Geflüchtete aus der  Ukraine. 

Allerdings wissen wir aus anderer Forschung, dass Beteiligung auf Augenhöhe aus Sicht der Zivilge-
sellschaft auch mit entsprechenden finanziellen Ressourcen und Mitsprachrechten gestaltet werden 
muss, sodass das Prinzip der Augenhöhe mehr darstellt als nur ein Lippenbekenntnis (siehe u. a. Halm 
et al. 2020; Hüncke et al. 2022; Sowa et al. 2024). Dazu gehört beispielsweise ein Mitentscheidungs-
recht zivilgesellschaftlicher Beiräte genauso wie etwa Gelder für die Finanzierung von zivilgesellschaft-
lichen Strukturen wie von MSOs.

Insgesamt sollten Wirkungs- und Handlungsräume so gestaltet werden, dass Bürger:innen aller 
Gesellschaftsschichten aktiv werden und Verantwortung übernehmen können. So betonten Vertre-
ter:innnen aus Osnabrück die ambivalente Rolle von Netzwerken: In Fällen, in denen Teilnehmende 
„nicht handlungs- und sprechfähig“ seien, wären Netzwerke beispielsweise überflüssig und sollten 
deshalb „kein Selbstzweck“ sein. Mit der Stadtgesellschaft kollaborativ Zielsetzungen und Initiativen 
zu entwickeln, erfordert jedoch eine Verwaltungskultur der Offenheit, oder, wie es Vertreter:innen 
aus Osnabrück formulierten, einen „bestimmten Geist“, der sich in einer pragmatischen, lösungs-
orientierten und experimentierfreudigen Haltung seitens der Lokalverwaltungen zeige. Verwal-
tungsstrukturen, die sich lediglich auf das Ausführen von Verwaltungsvorschriften, Verordnungen 
und Richtlinien fokussieren, könnten Engagement dagegen eher ausbremsen. Als wichtige Faktoren 
gelungener Netzwerkarbeit betonten unsere Teilnehmenden deshalb, wie wichtig es sei, sich regel-
mäßig auszutauschen und kontinuierlich über gute Kommunikationsformate zusammenzuarbeiten. 
Eine solche Netzwerkarbeit benötigt jedoch Ressourcen auf beiden Seiten, innerhalb der Kommu-
nalverwaltungen und der Zivilgesellschaft, um Arbeitsbeziehungen aufzubauen und am Leben zu 
halten. Je größer die Kommune, desto schwieriger – laut Aussage der Teilnehmenden – das Bündeln 
von Netzwerken.  

Netzwerke müssen dafür nicht immer institutionalisiert sein; entscheidender ist ihre Aktivierbar-
keit im Bedarfsfall. In der Literatur wird dies unter den Stichworten des Regierens in Netzwerken 
(Große-Hüttmann 2020), oder kollaborativen Governance-Modellen diskutiert, um nichtstaatliche 
Akteur:innen in Entscheidungsprozesse einzubinden (Ansell & Gash 2008). Dies kann durch die 
Verwaltungen selbst initiiert sein, so zum Beispiel in Rottenburg, wo kommunale Vertreter:innen 
zivilgesellschaftliche Akteur:innen mit an den Tisch bringen. Je nach Bereich kann auch die Zusam-
menarbeit mit Industrie und Handwerk hilfreich sein, wie im Wartburgkreis im Bereich Arbeits-
marktintegration. Hier steht die Verwaltung des Landkreises im direkten Austausch mit der lokalen 
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Wirtschaft und organisiert mehrfach im Jahr Unternehmertage und andere Begegnungs- und Ver-
netzungsformate, um den Austausch aller Beteiligten vor Ort zu fördern. 

Gerade in kleineren Kommunen laufe die Netzwerkarbeit nach Auffassung der kommunalen Ver-
treter:innen reibungsloser, da „man sich kennt“: So könnten Zivilgesellschaft leichter über Entwick-
lungen der Verwaltung auf dem Laufenden gehalten werden; die kurzen Kommunikationswege 
ermöglichten zudem schnellere Einblicke „in die Arbeit am Menschen“, so Vertreter:innen aus 
Rottenburg. Diese informellen Formen der Netzwerkarbeit, die oft von persönlichen Beziehungen 
gestützt werden, werden in der Literatur als Form informeller Governance zusammengefasst (siehe 
Piattoni 2006). Einen Mehrwert haben hier gerade kleine Austauschrunden in geschützten Räu-
men, in denen sich informell Gespräche entfalten können und Meinungsbilder und Stimmungen 
auf intime Weise einfangen lassen. Aufgrund fehlender Verstetigung sind diese Netzwerke zudem 
agiler und flexibler als ihre institutionalisierten und bürokratisierten Pendants und erlauben gerade 
in Momenten starker Veränderungen eine schnellere Aktivierung respektive Kommunikation. Wie 
bereits skizziert, benötigt dies politischen Willen, eine gemeinsame Vision, Vertrauen, ebenso wie 
klare Ziele und Rollenverteilungen der beteiligten Akteur:innen und eine Koordinierungsinstanz in 
der Umsetzung, die Wissen bündelt und Stakeholder miteinander vernetzt. 

Die Herausforderungen einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltungen 
und Zivilgesellschaft sind dabei keine spezifisch deutschen Herausforderungen. Hintergrundge-
spräche mit Vertreter:innen aus Polen und Schweden zeigten, dass auch in diesen Ländern zivilge-
sellschaftliche Strukturen teils die Rolle als Lückenfüller staatlicher Daseinsvorsorge übernehmen. 
Dabei mangelt es ihnen an Ressourcen für ihre Arbeit wie auch für die Koordinierung zwischen 
Zivilgesellschaft und Verwaltung, sodass eher ein Neben- denn ein Miteinander besteht. Hier fühlen 
sich Kommunen in ihren Bedarfen bei den übergeordneten Ebenen teils unzureichend gesehen; 
dabei bekommen Kommunen (als die der Wohnbevölkerung nahe liegende Ebene) am ehesten die 
Effekte von strukturellen Missständen zu spüren.

4. Haltung, Kommunikation und Vernetzung: Institutionelle Gelingensbedingungen kommunaler Resilienz
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5.  Fünf Handlungsempfehlungen für eine resiliente kommu-
nale Integrationsarbeit

Zusammenfassend lässt sich sagen: Resiliente Infrastrukturen zeichnen sich durch Angebote aus, die 
gesamtgesellschaftlich, partizipativ und gemeinwohlorientiert ausgerichtet sind, dabei aber auch spe-
zifischen Bedarfen einzelner Bevölkerungsgruppen Rechnung tragen. Diese Angebote entfalten sich 
in vernetzten Organisationsstrukturen, die transparent und effizient agieren. Ziel ist es hierbei, das 
Gemeinwesen zu stärken und das Zusammenleben für die gesamte Gesellschaft zu verbessern, indem 
ganzheitlich gedachte Modelle durch gruppenspezifische Programme ergänzt werden.

In einem partizipativen Prozess der Wissensbildung rund um das Thema kommunale Resilienz und 
ausgehend von den Herausforderungen und Bedarfen in der kommunalen Integrationsarbeit haben 
die Teilnehmenden im Rahmen einer Dialogreihe fünf politische Handlungsbereiche für eine Gemein-
wesen-orientierte Vielfaltspolitik erarbeitet. Dabei ging es um Lösungsansätze für ein kooperatives 
System, in dem unterschiedliche Akteur:innen gut zusammenarbeiten können. Gleichzeitig sollten die-
se Strukturen nach Aussage der Kommunalvertreter:innen flexibel in ihrer Ausgestaltung sein, sodass 
sie sich bei verändernden Bedarfen anpassen und „neu denken können“ (Teilnehmende aus Ingelheim 
am Rhein). 

Diese Handlungsempfehlungen an Bund und Länder, aber auch an die kommunale Ebene, sind im Fol-
genden skizziert: Sie umfassen jeweils eine kurze Problembeschreibung und spezifische Lösungsmög-
lichkeiten.

 
Gerichtet an Bundes- und Länderebenen

 Anstreben eines sachlichen und lösungsorientierten politischen Diskurses zu Flucht, 
Migration und Integration.

Problembeschreibung: Deutschland ist ein Einwanderungsland; Menschen mit Migrati-
onsgeschichte sind fester Bestandteil unserer Gesellschaft und tragen zum Gelingen des 
gesellschaftlichen Lebens vor Ort bei. Teilnehmende Kommunen wünschen sich deshalb 
eine konstruktive und fachlich fundierte Debatte auf Bundes- und Länderebene, die lokale 
Bedarfe und spezifische Situationen vor Ort reflektiert. Ein positiv besetztes, wertschät-
zendes Integrationsnarrativ, welches die Notwendigkeit von Migration und Integration 
anerkennt und als gesellschaftliche Realität versteht, kann zu mehr Gestaltungswillen in 
Lokalpolitik, Verwaltung und Zivilgesellschaft beitragen. Kommunen sehen einen solchen 
Diskurs als Grundvoraussetzung für ihre Arbeit, um bedürfnisorientierte Angebote schaf-
fen zu können. Auf Abwehr und Vermeidung gerichtete Narrative verfehlen dagegen den 
tatsächlichen Bedarf an Lösungen für die Integrationsarbeit vor Ort.  

Handlungsbedarfe:

• Abkehr von einem defizitorientierten Integrationsdiskurs: Der Diskursverschie-
bung von Zuwanderung als ‚Krise‘ entgegenwirken und ihre Notwendigkeit für 
Sozialsystem, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft aufzeigen.
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• Vorhandene wissenschaftliche Daten und Erfahrungen aus Kommunalverwal-
tung und Zivilgesellschaft als Grundlage politischer Entscheidungen stärker 
berücksichtigen.

• Erfolge kommunaler Integrationsarbeit für regionale/lokale Presse zugängli-
cher gestalten. 

 Aufwertung von Integration als dauerhafte (staatlich finanzierte) Aufgabe, welche als 
zentrales Element zur Gestaltung unserer Zukunft verstanden wird.

Problembeschreibung: Mit dem zuvor formulierten positiven Narrativ von Zuwanderung 
als dauerhaftes und notwendiges Phänomen ist eine Haltung verbunden, die über Lip-
penbekenntnisse hinaus strukturelle Veränderungen einfordert. Essenziell für Kommunen 
wären hier Lösungen unter Beteiligung des Bundes und/oder der Länder, die eine bedarfs-
gerechte und dauerhafte Finanzierung kommunaler Aufgaben strukturell und personell 
ermöglichen (beispielsweise Kinderbetreuung, Wohnraum oder Beratungsangebote für 
Neuzugewanderte). Derzeit sind Förderprogramme und -richtlinien in der Integrationsar-
beit zeitlich befristet und mit hohen bürokratischen Hürden verbunden. 

Handlungsbedarfe:

• Anerkennung des Umstandes, dass die Sicherung der Teilhabe von Zugewander-
ten eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe ist.

• Stärkung der Teilhabe von Neuzugewanderten mit entsprechend belastbaren 
und verstetigten Strukturen hinterlegen, die an den Bedarfen vor Ort ausge-
richtet sind. Dazu zählen die Schaffung und entsprechende Finanzierung von 
dauerhaften Stellen im Integrationsbereich, beispielsweise Koordinationsstellen 
für Ehrenamt oder kommunale Integrationsbeauftragte, ebenso wie flexible und 
bedarfsgerechte Finanzierungsmöglichkeiten für Migrant:innenselbstorganisa-
tionen, von Mikrofinanzierung bis zur Strukturförderung, und zum Aufbau von 
Ressourcen für die Netzwerkarbeit.

• Sichere und niedrigschwellig abrufbare finanzielle Mittel für Maßnahmen der 
Integrationsarbeit durch Entbürokratisierung von Mittelbeantragung und -ver-
wendung. Ebenso Ermöglichung der Weiterführung bewährter Initiativen und 
deren Aufrechterhaltung bzw. Überführung in langfristige (Regel-)Strukturen 
ohne Innovationsdruck.

• Schaffung eines/r Förderbeauftragte:n (als sich selbst refinanzierende Stelle), 
der/die mit der strategischen und zeitintensiven Einwerbung von Dritt-, Landes-, 
Bundes- und EU-Mitteln betraut wird.

• Impulse seitens des Bundes, Integrationsbestrebungen auf Länderebene zu har-
monisieren.
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 Mehr Gehör für Kommunen in politischen Debatten und Entscheidungsprozessen 
und stärkere Berücksichtigung ihrer Perspektiven und Bedarfe.

Problembeschreibung: Integration findet in den Kommunen statt – denn hier lassen sich 
Neuzugewanderte nieder und suchen (staatliche) Unterstützung im Prozess des Ankom-
mens. Somit erbringen Kommunalverwaltungen entscheidende Leistungen bei der An-
kunft Neuzugewanderter und weisen deshalb eine hohe Expertise bezüglich der Bedarfe 
verschiedener migrantischer Gruppen auf. Diese sollte auf Bundes- und Länderebene stär-
ker bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen und bedürfnisorientierten Integrationsarbeit 
einbezogen werden. 

Die demografisch, strukturell und politisch sehr vielfältigen Kommunen in ihrer Gesamt-
heit auf Bundesebene zu repräsentieren, ist jedoch schwer. Beispielhaft sei hier das Spek-
trum an unterschiedlichen Bedarfen zwischen urbanen und ländlichen Räumen genannt. 
Deshalb wünschen sich die teilnehmenden Kommunalvertreter:innen, dass Kommunen 
frühzeitig und aktiv in diejenigen politischen Entscheidungsprozesse einbezogen werden, 
die über verwaltungstechnische Abfragen hinausgehen. Besonders die häufig zu kurzfristi-
ge Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren verhindert, dass lokale Stimmen Integrations-
politik maßgeblich in allen ihren Aspekten mitgestalten können.

Dazu benötigt es aus Sicht der teilnehmenden Kommunen neue Formate der fachlichen 
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Kommunen und Bundes- bzw. Ländere-
bene – beispielsweise auch in virtueller Form. Ausgehend von der Erfahrung aus dieser 
Workshopreihe wissen wir, dass sich regelmäßige, moderierte und koordinierte halbtägige 
virtuelle Workshops gut in den kommunalen Arbeitsalltag integrieren lassen, viel Raum 
für Austausch bieten und von den Kommunen als hilfreich für ihre Arbeit wahrgenommen 
werden.

Von den kommunalen Spitzenverbänden, die als Sprachrohr und Vertretung wertgeschätzt 
werden, wird eine noch differenziertere Vertretung kommunaler Anliegen und Perspekti-
ven gewünscht.

Handlungsbedarfe:

• Regelmäßiger fachpraktischer Austausch statt punktuell (wie im Rahmen dieses 
Projektes). Frühzeitige Anhörung der kommunalen Perspektiven auf Arbeitsebene, 
beispielsweise durch Netzwerktreffen mit verantwortlichen Landes- und Bundes-
ressorts bei der Planung von Gesetzesinitiativen und Förderprogrammen.

• Möglichkeiten seitens der Kommunen, (juristische) Stellungnahmen zu Gesetze-
sentwürfen mit ausreichendem Vorlauf zu verfassen.

• Kommunale Spitzenverbände als Sprachrohr der Kommunen sollten den Stimmen 
von konstruktiven und lösungsorientierten Kommunen in der Integrationsdebatte 
mehr Raum geben.
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Ergänzend dazu gerichtet an die Kommunen selbst 

  Abkehr von der Defizitperspektive: Integration als Chance zur Gestaltung unserer Zu-
kunft verstehen.

Problembeschreibung: Teilnehmende Kommunen treiben einen Haltungswandel bezüg-
lich der vorherrschenden Perspektive auf Integration innerhalb ihrer eigenen Verwaltung 
und der lokalen Gesellschaft voran. Sie vertreten ein Verständnis von Integration, welches 
diese als unerlässlichen Baustein für die Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft 
sieht. Deshalb fordern sie eine Abkehr von der Defizitperspektive gegenüber Zugewan-
derten: Etwa in dem Sinne, dass deren vorhandene Kompetenzen und Potenziale gestärkt 
werden, statt auf vermeintlich fehlende Fähigkeiten, um in Deutschland zu (über-)leben, 
zu fokussieren. Mit dem Haltungswandel verbunden ist ein Appell für mehr Geduld bei 
sog. Integrationsprozessen, denn das Einfinden in eine neue Gesellschaft benötigt meh-
rere Jahre. Außerdem funktioniert es nicht nach einem standardisierten Schema, da die 
ankommenden Personen unterschiedliche Voraussetzungen und Bedarfe mitbringen.

Ein treffendes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Umgang mit Mehrsprachigkeit 
bei der Personalgewinnung für Lokalverwaltungen oder beim Angebot von sozialen 
Dienstleistungen:  Zu begrüßen wäre, nicht nur Übersetzungen und Verdolmetschungen 
positiv belegter Fremdsprachen (z. B. westeuropäische Sprachen oder derzeit Ukrainisch) 
im Verwaltungskontakt anzubieten, sondern alle benötigten Sprachen gleichberechtigt 
zu berücksichtigen, ebenso wie alle Sprachkompetenzen wertzuschätzen und zu fördern. 
Dies kann zu mehr Flexibilität und Handlungsfähigkeit in einer sich auch sprachlich än-
dernden lokalen Gesellschaft führen. 

Handlungsbedarfe:

• Haltungswandel hin zu einem Verständnis von Integration als wichtige Aufgabe der 
Zukunftsgestaltung innerhalb der Kommunalverwaltungen.

• Damit verbunden ist ein Umdenken innerhalb der Kommunalverwaltungen und 
-behörden zu einer ressourcenorientierten Haltung, mit verstärktem Fokus auf 
das, was Ankommende an Qualifikationen und Kompetenzen bereits mitbringen.

• Forschung, die sich nicht nur auf die unmittelbaren Monate nach der Ankunft in 
Deutschland fokussiert, sondern weitergehende Prozesse des Ankommens und 
der Teilhabe in den ersten Jahren nach der Ankunft in den Blick nimmt.

5. Fünf Handlungsempfehlungen für eine resiliente kommunale Integrationspolitik
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 Die Effizienz kommunaler Integrationsarbeit sollte weiterhin vorangetrieben werden, 
durch Bündelung von Kapazitäten, Verantwortung und Informationen sowie Stärkung 
von Netzwerken.

Problembeschreibung: Kommunale Verwaltungen, die im Feld der Integrationsarbeit 
wirken, sind teilweise nicht gut vernetzt und können so keine angemessene Wirkung bei 
Ausübung ihrer Aufgaben entfalten. Ferner erschließt sich die Verteilung von Kompeten-
zen nicht zwangsläufig aus den entsprechenden Organigrammen der Kommunalverwal-
tungen, was Transparenz über Zuständigkeiten, Kommunikation sowie Zusammenarbeit 
innerhalb und außerhalb der Verwaltungen behindert.

Netzwerke sowohl innerhalb von Verwaltungsstrukturen als auch mit zivilgesellschaftli-
chen Akteur:innen, unter anderem mit ehrenamtlich Engagierten, verfügen zudem nicht 
immer über eine Koordinierungsinstanz, klare Rollen- und Aufgabenverteilung oder nach-
vollziehbare Zuständigkeiten. Als Selbstzweck empfundene Netzwerke erfüllen keine Auf-
gabe, denn sie stellen eher eine Belastung als einen Gewinn dar und versanden. Das frust-
riert Teilnehmer:innen und blockiert die Entfaltung des vollen Potenzials in der Kommune. 
In Krisenzeiten entstehende hoch engagierte Netzwerke laufen Gefahr, sich nach Abflauen 
der jeweiligen Sondersituation aufzulösen. Dies geschieht vor allem dann, wenn es keine 
verantwortliche Person gibt, die als Anker agiert, und wenn solche Netzwerke nicht mit 
belastbaren Finanzierungsstrukturen über die Sondersituation hinaus hinterlegt werden. 

Handlungsbedarfe:

• Aufstellung der Strukturen kommunaler Integrationsarbeit mit adäquaten perso-
nellen und finanziellen Kapazitäten, einer klaren Verteilung fachlicher Verantwor-
tung (mit Aufgaben und Zuständigkeiten, die sich nachvollziehbar im Organigramm 
spiegeln) und einem funktionierenden Informationsfluss zwischen verschiedenen 
Organisationseinheiten, sodass vorhandene Strukturen angesichts lokaler Gege-
benheiten eine möglichst hohe Wirkung entfalten.

• Ressourcen für übergreifende koordinierende Aufgaben durch designierte Perso-
nen oder Organisationseinheiten, die als solche innerhalb der Verwaltung bekannt 
sind, zur Verfügung stellen.

• Netzwerke(n) als integralen Bestandteil kommunaler Integrationsarbeit verstehen, 
und deren effektive Ausgestaltung sowohl zwischen staatlichen Stellen innerhalb 
der Kommunalverwaltung, einschließlich Jobcentern und lokaler Ausländerbehör-
den, als auch zwischen Haupt- und Ehrenamtsstrukturen sichern. 

• Kein Erhalt von Netzwerken zum Selbstzweck, sondern Vorbehalt einer Aktivier-
barkeit im Bedarfsfall, beispielsweise durch eine feste Koordinierungsstelle inner-
halb der Kommunalverwaltungen, die Wissen über Akteur:innen im Netzwerk und 
Verantwortung(sbewusstsein) für diese hat und bündelt. 

• Ausstattung von Netzwerkstrukturen mit entsprechenden Kompetenzen, Zustän-
digkeiten und finanziellen und personellen Mitteln.
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6. Ausblick

6. Ausblick

Eine Analyse von Infrastrukturen des Ankommens unter dem Blickwinkel der Resilienz ermöglicht es, 
derzeitige Herausforderungen ganzheitlich in den Blick zu nehmen, die sich für die (soziale) Daseins-
vorsorge auf lokaler Ebene stellen. Wie dies gelingen kann, betrachtete dieser Forschungsbericht. 
Dabei gilt es, Phänomene der Einwanderung und Integration zu normalisieren und von Narrativen der 
‚Krise‘ loszulösen – hin zu einem Verständnis von Einwanderung als gesellschaftliche Bereicherung. Ein 
solcher Haltungswandel und damit einhergehende strukturelle Veränderungen in den Verwaltungen 
aller föderalen Ebenen sind umso wichtiger, da sich eine Verschiebung des politischen Klimas hin zu 
einem restriktiven Umgang mit Migration, Flucht und Integration feststellen lässt. Zuletzt war dies bei 
der zurückliegenden EU-Parlamentswahl im Juni 2024 zu beobachteten. Es ist davon auszugehen, dass 
sich dieser Trend bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im 
September 2024 fortsetzen wird.

Weitere Reflexionen, ausgehend von der derzeitigen Fluchtzuwanderung aus der Ukraine, bieten 
außerdem Lernpotenzial für Bund, Länder und Kommunen, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, wie 
das bürokratische System für Aufenthaltsbestimmungen entlastet werden und welche Vorteile ein 
unmittelbarer Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete haben kann. Erfahrungen mit dem recht-
lichen Rahmen der „EU-Massenzustromrichtlinie“, aktiviert im Zuge des Angriffskrieges gegen die 
Ukraine, können ebenso Einblicke ermöglichen, wie privilegierte Maßnahmen und Leistungen dafür 
genutzt werden könnten, um sie auf weitere Gruppen auszuweiten und so Statusungleichheiten 
zwischen Gruppen von Zugewanderten auszugleichen und den gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu stärken.
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Appendix 1: Kurzprofile der teilnehmenden Kommunen

Berlin (Berlin, Stadtstaat)

Rahmendaten

• Circa 3,9 Millionen Einwohner:innen aus über 170 Nationen (Großstadt), davon haben circa 
24 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Pass und knapp 39 Prozent eine Migrations-
geschichte.

• Anfang 2024 lebten etwa 50.000 ukrainische Geflüchtete in Berlin (und sind die derzeit dritt-
größte Bevölkerungsgruppe in der Stadt).

• Berlin gilt als politisches, multireligiöses und -kulturelles Zentrum Deutschlands, u. a. geprägt 
durch die Teilung der Stadt und die Zuwanderung zahlreicher ehemaliger Gastarbeiter:innen 
aus der Türkei, Süd(ost)europa oder Vietnam.

• Erwerbslosenquote 12/2023: 9,2 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf (2023): circa 25.000 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Stadtstaatliche Organisationsform mit bezirklich organisierter Ankommensinfrastruktur. Zen-
trale Organisation über Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF); Zentrales Willkom-
menszentrum.

• Kooperation von Senatsverwaltungen und Bezirksvertretungen mit Migrant:innenselbstorga-
nisationen, Menschen mit Fluchterfahrung und vielen weiteren Akteur:innen. 

Cottbus (Brandenburg)

Rahmendaten

• Circa 99.500 Einwohner:innen (Mittelstadt); mit einem Anteil von 12 Prozent ausländischer 
Bevölkerung (Anteil ist um mehr als 2 Prozent seit Ankunft von ca. 1.400 aus der Ukraine Ge-
flüchteten gestiegen).

• Durch Lage an deutsch-polnischer Grenze Knotenpunkt der Fluchtbewegungen aus der Uk-
raine. Gleichzeitig Stadt im Strukturwandel, und Erstarken rechtspopulistischer Strukturen 
und rechtsextremer Tendenzen.

• Erwerbslosenquote 12/2023: 7,7 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf (2023): circa 24.000 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• „Welcome Center“ als Ankommensinfrastruktur, Erstberatungsstelle und Informationsgeber. 
In Kooperation betrieben vom Fachbereich Bildung und Integration der Verwaltung, von 
wirtschaftlichen Interessensvertreter:innen und einer Initiative zur Jobvermittlung.

• Integration wird als Teilhabeförderung gedacht, beispielsweise durch Gremien wie einen 
Migrationsbeirat.
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Appendix 1: Kurzprofile der teilnehmenden Kommunen

Gummersbach (Nordrhein-Westfalen)

Rahmendaten

• Circa 51.000 Einwohner:innen (Mittelstadt); davon 14 Prozent ohne deutschen Pass oder 
mit doppelter Staatsbürgerschaft. Einwohner:innen mit Bezug zu 124 Nationen, über-
wiegend rumänischer, türkischer oder griechischer, gefolgt von syrischer, italienischer 
und polnischer Migrationsgeschichte (2022 ca. 700 aus der Ukraine Geflüchtete).

• Klein- und mittelständische Industrie; Erwerbslosenquote im Oberbergischen Kreis, 
12/2023: 5,2 Prozent.

• Nettoeinkommen pro Kopf im Oberbergischen Kreis (2023): circa 26.000 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Integration als ressortübergreifende Querschnittsaufgabe; mit Stadtverwaltung als „Mo-
deratorin und Gestalterin“, die verwaltende Gremien und Ressorts mit dem Integrations-
rat und externen Akteur:innen der Integrationsarbeit vernetzt.

• Ziel: Teilhabe von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in allen Bereichen 
städtischen Zusammenlebens erhöhen und Zugangsbarrieren abbauen.

 
Halle (Sachsen-Anhalt)

Rahmendaten

• Circa 240.000 Einwohner:innen (Großstadt), circa 18 Prozent der Bevölkerung mit Migra-
tionsgeschichte (größte Gruppe: knapp 7.600 Personen syrischer Herkunft). 

• Anteil ausländischer Bevölkerung mit zeitweise mehr als 4.500 ukrainischen Geflüchte-
ten um 6,5 Prozent gestiegen.

• Ehemalige Wende-Stadt mit schrumpfender Bevölkerung, die seit 2015 erheblich durch 
Migration gewachsen ist; wichtiger mitteldeutscher Technologie- und Wissenschafts-
standort.

• Erwerbslosenquote 12/2023: 9,1 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf (2023): circa 22.600 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Integration als dauerhafte Querschnittsaufgabe zwischen Verwaltung und Zivilgesell-
schaft.

• Zentrales „Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie“ vereint Kompetenzen, 
um gleichberechtigte Teilhabe und Beseitigung von Diskriminierung zu erzielen.
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Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz)

Rahmendaten

• Circa 35.500 Einwohner:innen (Mittelstadt), im Landkreis Mainz-Bingen (knapp 15 Prozent 
der Bevölkerung mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, bis Mai 2022 ca. 270 Personen aus 
der Ukraine zugewandert).

• Finanzstarke Stadt; Erwerbslosenquote 2023: circa 3,5 Prozent im Landkreis Mainz-Bingen.
• Nettoeinkommen pro Kopf im Landkreis Mainz-Bingen (2023): circa 31.000 Euro/Jahr. 

Integrationsinfrastruktur

• Integration als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Handlungsbereichen; seit 2009 
Stabsstelle/Büro für Migration und Integration.

• „Vielfalt als Potenzial“; Konzept partizipativ mit 800 Ingelheimer:innen entwickelt; Betonung 
auf Eigeninitiative innerhalb der Bevölkerung, (über)regionale Vernetzung.

 
München (Bayern)

Rahmendaten

• Circa 1,5 Millionen Einwohner:innen (Großstadt), aus über 180 Ländern (ca. 46 Prozent der 
Münchner:innen mit Migrationsgeschichte)

• 2022: Unterbringung von circa 60.000 Schutzsuchenden, davon circa 22.000 aus der Ukraine.
• Stadt ist mit Fluchtbewegungen in den 1990er Jahren, 2015/16 und 2022 sowie durch die 

Gastarbeiter:innengenerationen diverser geworden und massiv gewachsen.
• Erwerbslosenquote 2023: circa 4,2 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf (2023): circa 35.800 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Seit 1990er Jahren „Münchner Weg“: eigene kommunale Flüchtlingspolitik mit Credo der bil-
dungs-, gesundheits- und sozialpolitischen Integration ab Ankunft; Schaffung von Angeboten 
für alle Neuankommenden unabhängig des Aufenthaltsstatus.

• „Welcome Center“ als zentrale Verwaltungsinfrastruktur in Planung. 

Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern)

Rahmendaten

• Circa 63.000 Einwohner:innen (Mittelstadt), davon knapp 11 Prozent mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit; geprägt durch Bevölkerungsrückgang und eine alternde Gesell-
schaft.

• Seit 2015 etwa Verdreifachung der ausländischen Wohnbevölkerung; Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte ca. 1.400 Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

• Erwerbslosenquote 12/2023: circa 9,1 Prozent.

https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/RPHeft_mods_00022803
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• Nettoeinkommen pro Kopf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2023): circa 
23.300 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Integration wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen; gleichberechtigte Zugänge für alle.
• Bündelung zentraler Funktionen. 

Osnabrück (Niedersachsen)

Rahmendaten

• Circa 170.000 Einwohner:innen (kreisfreie Großstadt), davon 16 Prozent ausländischer 
Staatsbürgerschaft und 32 Prozent mit Migrationsgeschichte (in der Stadt Osnabrück Anfang 
2023: 2.800 ukrainische Geflüchtete).

• Osnabrück wirbt für sich als „Friedensstadt“.
• Erwerbslosenquote 12/2023: circa 7,3 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf (2023): circa 25.800 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Ganzheitliche Strategie zur Integration von Neuankommenden mit breiter Beteiligung von 
Akteur:innen und Menschen mit Migrationsgeschichte.

• Seit 2015/16 gibt es eine „Task-Force Flüchtlinge“ im Landkreis sowie Koordinierungsstelle 
Migration und Teilhabe, die das ehrenamtliche Engagement betreut und koordiniert.

• Landkreis hat seit 2014 ein Migrationszentrum, das Beratungs-, Vermittlungs- und Vernet-
zungsfunktion mit zuständigen Behörden, Ämtern und Institutionen übernimmt. 

Rottenburg am Neckar (Baden-Württemberg)

Rahmendaten

• Circa 44.600 Einwohner:innen (Mittelstadt); jede vierte Person mit Migrationsgeschichte 
(größte Gruppe türkischer Abstammung; Stand Mai 2023: 700 aus dem Landkreis zugewiesene 
ukrainische Geflüchtete).

• Gilt als Vorzeigestadt im Umgang mit Fluchtbewegungen aus der Ukraine.
• Erwerbslosenquote 12/2023: 3,2 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf im Landkreis Tübingen (2023): circa 27.800 Euro/Jahr.

Integrationskonzept

• Seit 2020 Integrationskonzept, durch breiten Beteiligungsprozess entstanden.
• Integration gilt als kommunale Verwaltungsaufgabe, wird beispielsweise über städtischen 

Integrationsbeirat, „Büro für Integration und Willkommenskultur“ und ein Amt zur Flücht-
lingskoordination organisiert.

• Städtisches Ankunftszentrum für Ukrainer:innen war 2022 das einzige im Landkreis.

Appendix 1: Kurzprofile der teilnehmenden Kommunen
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Saarbrücken (Saarland)

Rahmendaten

• Circa 185.000 Einwohner:innen (kleinere Großstadt); 36 Prozent der Bevölkerung nicht-deut-
scher Herkunft (Stand 2023), davon als größte Gruppe circa 9.300 Personen mit syrischer 
Staatsbürgerschaft, etwa 3.600 Personen ukrainischer Staatsbürgerschaft.

• Stadt mit Migrationsgeschichte: Zuwanderung italienischer und türkischer Gastarbeiter:in-
nen in den 1950er und 1960er Jahren.

• Lage an der deutsch-französischen Grenze und Mehrsprachigkeit.
• Erwerbslosenquote 12/2023: 9,3 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf im Regionalverband Saarbrücken (2023): circa 24.500 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Seit 2003 kommunales Zuwanderungs- und Integrationsbüro (strategische Planung, für Pro-
jektentwicklung und Bürgerdialog, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen rund um Fra-
gen von Migration und Vielfalt); ämterübergreifende Zusammenarbeit.

• Beteiligung von Zugewanderten, migrantischen Selbstorganisationen und zivilgesellschaftli-
chen Akteur:innen in der Integrationsarbeit. 

Wartburgkreis (Thüringen)

Rahmendaten 

• Circa 160.000 Einwohner:innen; mit 6,6 Prozent ausländischer Wohnbevölkerung mit 106 
Staatsangehörigkeiten, vornehmlich aus Polen, Rumänien und Syrien (Verdopplung seit 
2018), davon derzeit 1.860 Menschen aus der Ukraine.

• Erwerbslosenquote 12/2023: 5,4 Prozent.
• Nettoeinkommen pro Kopf im Landkreis Wartburgkreis (2023): circa 24.000 Euro/Jahr.

Integrationsinfrastruktur

• Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe; Erarbeitung eines Konzeptes seit 2015/16, 
unter Fokus der „Armutsprävention“ (Abbau innergesellschaftlicher Ungleichheiten zur Her-
stellung von Chancengleichheit), unter Beteiligung verschiedener kommunaler Akteur:innen.
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Kommunen in Deutschland stehen vor ähnlichen Herausforderungen, sich an stetig ändernde Rah-
menbedingungen und Bedürfnisse ihrer Wohnbevölkerung anpassen zu müssen. Daher war es wich-
tig, das Spannungsfeld zwischen langfristigen Integrationsbestrebungen seitens kommunaler Instituti-
onen und den Bedarfen der Betroffenen besser zu erfassen. Am Beispiel der Gruppe der Geflüchteten 
aus der Ukraine konzeptualisierte und organisierte das Projektteam daher eine Reihe von Forschungs- 
und Transferaktivitäten (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 Aufbau des Projektes 

Dazu führte das Team in einer ersten Projektphase der Datenerhebung 14 qualitative Forschungsinter-
views (von durchschnittlich 45 bis 60 Minuten Länge) mit sogenannten Brückenbauer:innen aus der 
Zivilgesellschaft. Dabei handelte es sich vornehmlich um Akteur:innen aus den neu entstandenen Un-
terstützungsstrukturen der ukrainischen Diaspora, aber auch aus etablierten Beratungsstrukturen der 
deutschen Wohlfahrtsverbände und von migrantischen Selbstorganisationen, die in der Ukrainehilfe 
tätig sind (siehe Tabelle 1). 

1.  Interviews mit 
Expert:innen aus 
Verwaltung, Zivilge-
sellscha�  und Wissen-
scha� 

• Ziel: Verständnis für aktuelle Probleme bei der Integra� on von Gefl üchteten 
entwickeln

• 14 Brückenbauer:innen-lnterviews mit Zivilgesellscha�  sowie 5 Expert:innen-
lnterviews mit Vertreter:innen aus Wissenscha�  und staatlichen Behörden in 
Deutschland

• 7 Hintergrundgespräche mit Vertreter:innen aus Zivilgesellscha�  und Wissen-
scha�  in Schweden (1) und Polen (6)

2.  Refl ek� onsgespräche 
mit 11 Kommunen

• Ziel: Iden� fi ka� on guter Prak� ken und bestehender Hürden im Verwaltungs-
handeln auf kommunaler Ebene

• 17 Fokusinterviews mit unterschiedlichen Fachabteilungen der teilnehmenden 
Kommunen

3.  Kommunale Dialog-
reihe (3 Workshops)

• Ziel: Diskussion zu Herausforderungen der Kommunen und Bedarfe aus Sicht 
der Verwaltung

• 3 Workshops zu den Themen: 1. Infrastrukturen des Ankommens; 2. Strukturel-
le Integra� on von Zugewanderten; 3. Lösungen für Herausforderungen in der 
Einwanderungsgesellscha� 

4.  Ergebnis-Workshop 
(Abschlussveran-
staltung)

• Ziel: Präsenta� on und Feedback der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
• Hybride Veranstaltungen mit 42 Teilnehmenden vor Ort (einschließlich extern 

zur Kommen� erung eingeladene Referent:innen)

Grafi k 4: Au� au des Projektes 
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Tabelle 1: Brückenbauer:innen-Interviews   

Berlin ZG_1B 06/2023 MSO mit Fokus auf Beratungsangeboten für russisch-
sprachige Communitys

ZG_2B 06/2023 MSO mit Fokus auf Beratungsangeboten für russisch-
sprachige Communitys

ZG_3B 10/2023 Internationale Hilfsorganisation für Geflüchtete in Berlin

ZG_4B 11/2023 MSO mit Fokus auf Drittstaatsangehörige aus der  
Ukraine

ZG_5B 02/2024 MSO mit Stadtteilfokus und Safer Space für Frauen und 
Mädchen

ZG_6B 02/2024 Beratungs- und Begegnungszentrum mit LGBT*IQ-Fokus

Halle ZG_1Ha 06/2023 NGO mit Fokus Freiwilligenkoordination

Magdeburg ZG_1Ma 07/2023 NGO mit Fokus Zuwanderung und Integration

ZG_2Ma 10/2023 Internationale Hilfsorganisation für Geflüchtete

München ZG_1M 04/2023 Christliche Hilfsorganisation

ZG_2M 06/2023 Humanistische Union

ZG_3M 07/2023 Christlicher Wohlfahrtsverband

ZG_4M 11/2023 NGO mit Teilfokus auf Sinti:zze und Rom:nja 

ZG_5M 12/2023 NGO mit Fokus Ankommensbegleitung in Deutschland

Ergänzend dazu wurden fünf Expert:innen-Interviews in Deutschland mit Vertreter:innen aus Wissen-
schaft und staatlichen Behörden geführt (siehe Tabelle 2). Ziel dieser Erhebungsphase war es, ein bes-
seres Verständnis für die Problemlagen der Geflüchteten aus der Ukraine zu entwickeln.

Tabelle 2: Expert:innen-Interviews  

Ex_1 07/2023 Jobcenter in Berliner Bezirk

Ex_2 09/2023 Forschungsinstitut mit sozialwissenschaftlichem Fokus auf Raumfor-
schung in Brandenburg

Ex_3 11/2023 Forschungsinstitut für Osteuropastudien Berlin, Fokus: Geflüchtete 
aus der Ukraine in Schweden und Polen
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Ex_4 12/2023 Universität Hildesheim, Fokus Migrations- und Integrationspolitik  

Ex_5 03/2024 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Fokus Kommunales Inte-
grationsmanagement

Zusätzlich teilten Vertreter:innen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft in Polen und Schweden in sie-
ben Hintergrundgesprächen ihre Sicht (siehe Tabelle 3), um Einblicke in innovative Praktiken über den 
deutschen Kontext hinaus zu ermöglichen. 

Tabelle 3: Hintergrundgespräche im Ausland   

Malmö, SE SE_1M 12/2023 Dachverband diverser NGOs und MSOs

Krakow, PL PL_1K 12/2023 Beobachtungsstelle für Migration und Multikulturalis-
mus, Wirtschaftsuniversität Krakow

PL_2K 12/2023 Forschungsabteilung Sozialer Wandel in Europa,  
Jagiellonian Universität Krakow

Poznań, PL PL_1P 12/2023 Zentrum für Migrationsstudien, Adam Mickiewicz 
Universität Poznań 

PL_2P 12/2023 Zentrum für Migrationsstudien, Adam Mickiewicz 
Universität Poznań 

Warsawa, PL PL_1W 11/2023 Institut für Migrationsforschung, Universität  
Warschau

PL_2W 11/2023 Menschenrechtsorganisation mit Fokus auf Migration

Parallel entwickelte das Projektteam eine Strategie zur Auswahl deutscher Kommunen, mit denen 
Forschungs- und Transferaktivitäten durchgeführt werden sollten. Das Sampling orientierte sich vor-
nehmlich an folgenden Kriterien: geografische Lage und Diversität der vertretenen Bundesländer 
(einschließlich ostdeutscher Bundesländer), Größe der Kommune (zwischen kleinen, mittleren und 
Großstädten sowie einem Kreis), Migrationssituation (bzw. Ausländer:innen-Anteil), potenziell innova-
tive Praktiken im Bereich Integration sowie bekundetes Interesse an der Projektteilnahme. Dabei gab 
es zwei Wege der Kontaktaufnahme: Zum einen rekrutierten Teammitglieder Kommunen aktiv, indem 
sie per E-Mail und anschließendem telefonischen oder videogestützten Gespräch über das Projekt 
informiert und eine Interessensbekundung eingeholt haben. Zum anderen verteilte die Robert Bosch 
Stiftung im Rahmen ihres regulär stattfindenden Qualitätszirkels für Kommunen unseren Teilnahme-
aufruf. Daraufhin sind weitere Kommunen auf uns zugekommen.

Nach der kurzen Absprache per Telefon, Zoom oder E-Mail wurden in einer zweiten Projektphase 
die potenziellen Bedarfe zu inhaltlichen Schwerpunkten reflektiert. Dazu gab es 17 online geführte 
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Fokusinterviews (45 bis 60 Minuten, siehe Tabelle 4) mit verschiedenen Fachabteilungen der Kommu-
nen. Die Gespräche wurden anhand des gesammelten Materials aus der ersten Projektphase sowie 
von Leitfragen zu lokalen Praktiken und Erfahrungen geführt. Das Ziel war, gemeinsam mit den ausge-
wählten Kommunen die Bedarfe, Herausforderungen und Gelingensbedingungen einer bedarfsorien-
tierten kommunalen Integrationspolitik zu identifizieren. 

Tabelle 4: Reflexionsgespräche mit Kommunen   

Berlin RG_B_01 07/2023 Land Berlin

Cottbus RG_C_01 10/2023 Stadt Cottbus

Gummersbach RG_G_01 10/2023 Stadt Gummersbach

Halle RG_H_01 11/2023 Stadt Halle

Ingelheim am Rhein RG_I_01 06/2023 Stadt Ingelheim am Rhein

 RG_I_02 10/2023 Stadt Ingelheim am Rhein

München RG_M_01 06/2023 Stadt München

 RG_M_02 07/2023 Stadt München

 RG_M_03 07/2023 Stadt München

Neubrandenburg RG_N_01 10/2023 Stadt Neubrandenburg

Osnabrück RG_O_01 06/2023 Stadt Osnabrück

 RG_O_02 10/2023 Stadt Osnabrück

Rottenburg am Neckar RG_R_01 10/2023 Stadt Rottenburg am Neckar

Saarbrücken RG_S_01 06/2023 Stadt Saarbrücken

 RG_S_02 09/2023 Stadt Saarbrücken

 RG_S_03 11/2023 Stadt Saarbrücken

Wartburgkreis RG_W_01    10/2023 Landkreis Wartburgkreis

Auf Basis dieser Erkenntnisse sowie den von den Kommunen formulierten Bedarfen zu Themen kon-
zeptualisierte das Projektteam eine virtuelle Workshopreihe, nämlich drei Dialogveranstaltungen als 
Raum des gegenseitigen Lernens für kommunale Träger:innen. Diese bot Raum für Austausch sowie 
Diskussionsmöglichkeiten zu diversen inhaltlichen Expert:innen-Inputs. Die Dialoge, bestehend aus 
jeweils zwei dreistündigen Blöcken an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, fanden im November 2023, 
Januar 2024 und Februar 2024 zu folgenden Themen statt:  
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 Workshopreihen – Inhaltliche Diskussionsanregungen:

Workshop 1: Infrastrukturen des Ankommens

• Infrastrukturen des Ankommens; Begriffsverständnis und empirische Erkenntnisse 
(Nils Hans, ILS Research; Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung)

• Integrationsarbeit in Rottenburg (Teilnehmende, Stadt Rottenburg)

Workshop 2: Strukturelle Integration von Zugewanderten

• Integrationskonzepte, Mittel zu welchem Zweck? (Denis Zeković, DeZIM)
• Vernetzung auf kommunaler Ebene am Beispiel Malmö Ideella, Schweden (Mikael 

Johansson, Malmö Ideella)
• Arbeitsmarkt und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar (Dr. Melanie Sei-

denglanz, Projektleitung Metropolregion Rhein-Neckar GmbH)
• Geflüchtete Familien aus der Ukraine – Perspektiven der Betroffenen (Larissa Ko-

konowskyj, DeZIM)

Workshop 3: Lösungen für Herausforderungen in der Einwanderungsgesellschaft 

• Migration Narratives/Kommunikation über Migration (Sophia Burton, Geschäfts-
führerin Migration Matters)

• Integration in Wuppertal (Arlin Çakal-Rasch, Kommunales Integrationszentrum 
Stadt Wuppertal)

• Integration in Magdeburg (Krzysztof Blau, Geschäftsführer Auslandgesellschaft 
Sachsen-Anhalt und Integrationsbeauftragter der Stadt Magdeburg)

• Projekt Re:Match, Relocation via Matching (Giulia Fellin und Katja Wagner, Berlin 
Governance Platform)

Interner Workshop im Rahmen der Abschlussveranstaltung

• Ansätze kommunaler Beteiligungsformate: Herausforderungen und Chancen der 
Gestaltung der Transformation vor Ort (Victoria Luh, Forschungsinstitut für Nach-
haltigkeit Potsdam, RIFS). 

• Ausblick: Weitere Vernetzungsmöglichkeiten mit Moving Cities (Julia Scheurer, 
Projektleitung), und Willkommen: Online-Austausch (Catalin Hartwig, Mission 
Lead Welcome Alliance). 
 

Als Transferprojekt angelegt, wurden Vertreter:innen der Kommunen innerhalb des Prozesses Co-Pro-
duzent:innen des Wissens – mit dem Ziel, in einer gemeinsamen Reflexion politische Handlungs-
empfehlungen zu entwickeln. Damit hatten die Kommunen die Möglichkeit, die Schwerpunkte der 
Workshops jeweils nach ihren Gesprächsbedarfen innerhalb der Dialogreihe selbst zu setzen. Ebenso 
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wurden die Handlungsempfehlungen gemeinsam mit den Kommunen und basierend auf ihren Erfah-
rungen in einem mehrstufigen Feedbackprozess verschriftlicht.  

In einem Ergebnisworkshop in Präsenz im März 2024 wurden diese Handlungsempfehlungen zur Stär-
kung kommunaler Integrationsarbeit mit politischen Entscheidungsträger:innen geteilt und gemein-
sam reflektiert. 

 Kommentierung der Studienergebnisse: 

Aziz Bozkurt (SPD), Staatssekretär für Soziales in Berlin.
Dr. Bettina Reimann, Teamleiterin Forschungsbereich Stadtentwicklung, Recht und Sozia-
les, Deutsches Institut für Urbanistik difu.
Tetiana Goncharuk, Leiterin des Frauentreffs HellMa, Berlin-Mahrzahn.
Vertreter:innen der Städte Osnabrück und München.

Dafür waren 42 Teilnehmende anwesend: neben den teilnehmenden Kommunen waren Vertreter:in-
nen aus Medien, Politik, Zivilgesellschaft, dem deutschen Städtetag, von Stiftungen und aus der (au-
ßer-)universitären Forschung anwesend, um diese zu diskutieren und zu kommentieren.
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